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Wir bedanken
uns für die gute 
Zusammenarbeit 

und wünschen euch 
und euren Familien 

ein schönes 
Weihnachtsfest, 

ruhige und 
besinnliche 

Weihnachtsfeiertage 
und für das 

neue Jahr 2021 
viel Glück, 
alles Gute, 

und vor allem 
Gesundheit.

Die Gemeinde- 
bediensteten 

und der 
Gemeinderat 

Atzbach.
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Gemeinderat

Aus der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2020

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit VA 2020 VA 2021
Einzahlungen: € 2.414.700,00 € 2.380.100,00
Auszahlungen: € 2.356.900,00 € 2.380.100,00
Saldo € 57.800,00 € 0,00

Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung vom 10.12.2020 unter anderem 
folgende Beschlüsse gefasst:
•	 Für	 den	Transport unser Kinder-

gartenkindern wurden	Verträge	mit	
den	 Transportunternehmen	 Binder	
(Bis	31.12.2020)	und	den	Transport-
unternehmen	 Kaltenbrunner	 (Ab	
2021)	beschlossen.

•	 Für	alle	Kinder	der	alterserweiter-
ten Gruppe des Kindergartens 
wurde	ein	Bastelbeitrag	von	28,75	€	
pro	Semester	festgelegt.

•	 Das	Grundstück Nr. 3834 (Weg in 
Unterapping)	wurde	an	die	Familie	
Penetsdorfer	veräußert.

•	 Für	 die	 Errichtung	 einer	 Sicker-
mulde	wurde	von	der	Gemeinde	ein	
Grundstreifen	von	250	m²	am	Son-
nenweg	angekauft.	Die	Schlussver-
messung	wurde	durch	den	Gemein-
derat	abgesegnet.

•	 Folgende	 Änderungen des Flä-
chenwidmungsplanes	 wurden	 sei-
tens	des	Gemeinderats	beschlossen:
-	 Genehmigung	 der	 Flächenwid-
mungsplanänderung	 Nr.	 3.17,	
ÖEK	2.7	 in	Atzbach	–	Schachin-
ger	Franz	 -	 (Teilflächen	Grst.	Nr.	
1108/2,	1108/3	und	1105).

-	 Genehmigung	 der	 Flächenwid-
mungsplanänderung	 Nr.	 3.32	 in	
Atzbach	-	Sonnenweg	–	Schuster-	
(Grst.	Nr.	4222)	mit	Beschlussfas-
sung	 der	 Nutzungsvereinbarung	
und	 der	 Infrastrukturkostenver-
einbarung.

-	 Einleitung	der	Flächenwidmungs-
planänderung	Nr.	3.34	in	Atzbach	
–	 Freundlinger	 Straße	 –	Michael	
Rodlberger	 (Teilfläche	 Grst.	 Nr.	
4159)	 mit	 Beschlussfassung	 der	
Infrastrukturkostenvereinbarung	

•	 Nach	Antrag	der	Fam.	Schachinger	
in	 Schötzing	 um	Ausnahmen vom 
Aufschließungsbeitrag	 laut	 §27	
Oö	 Raumordnungsgesetz	 wurde	
für	das	Grundstück	Nr.	3252/1	eine	
Bausperre	beschlossen.

Trotz	 der	 äußerst	 schwierigen	 wirt-
schaftlichen	 Lage	 konnte	 für	 das	
nächste	 Jahr	 ein	 akzeptables	 Budget	
beschlossen	werden.	Besonders	zu	er-
wähnen	ist	hierbei:
-	 Starker	Einbruch	der	Ertrags-
	 anteile	 auf	 nur	 mehr	 942.500,-	
(2019=	1.068.683,-).

-	 Beim	Sozialhilfeverband	muss	 eine	
Erhöhung	 der	 Zahlungen	 um	 rund	
30.000,-	 auf	 411.400,-	 budgetiert	
werden.

-	 Auf	Grund	der	starken	Wirtschaft	in	
Atzbach	steigt	die	Kommunalsteuer	
gleichförmig.

Die	VFI	und	Co	KG	wird	langfristig	mit	einem	Überschuss	der	laufenden	Ge-
schäftstätigkeit	von	11.000	€	geführt.

Eröffnungsbilanz der Gemeinde Atzbach
AKTIVA	(Vermögenswerte)	 €	11.359.145,19
PASSIVA	(Rücklage,	Investitionen,	Fremdmittel)	 	
D	 Investitionszuschüsse	(BZ+LZ+	Bundesmittel)	 €		5.424.185,44
E	 Langfristige	Finanzschulden	 €	1.377.570,39	
F	 Kurzfristige	Fremdmittel	 €	 40.007,24
C.I	 Saldo	der	Eröffnungsbilanz	 €	4.517.382,12

-	 Mit	der	Errichtung	der	Leichenhalle	
wird	im	Jahr	2021	begonnen.

-	 Mittel	 für	 Straßensanierung	 und	
Straßenbau	 in	 der	 Höhe	 von	
100.000,-

-	 Für	die	Erweiterung	von	Abwasser-
leitungen	sind	52.500,-	vorgesehen.

-	 Für	die	Erweiterung	der	Wasserver-
sorgung	sind	14.500,-	vorgesehen

-	 Um	 die	 Abfallgebühren	 Kosten-
deckend	 führen	 zu	 können	 ist	 eine	
Erhöhung	notwendig.	(z.B.	6o	Liter	
Tonne	von	6,00	€	auf	6,50	€)

-	 Die	 Kanal-	 und	 Wassergebühren	
werden	nicht	angehoben.	

Voranschlag 2021 mit mittelfristigen Finanzplan 2022 – 2025 
der Gemeinde Atzbach:

Voranschlag 2021 mit mittelfristigen Finanzplan 2022 – 2025 
der VFI&Co KG

Die	Gemeinde	Atzbach	sucht	zur	Be-
setzung	ab	1. März 2021	eine(n)

Bauhofmitarbeiter(in)

Zum	 Aufgabenbereich	 zählen	 alle	
Tätigkeiten,	 die	 im	 Gemeindebauhof	
Atzbach	 anfallen	 (z.B.	 Winterdienst,	
Bauarbeiten	 und	 Wartungen	 an	 den	
Kanal-	 Wasser	 und	 Straßenanlagen,	
Gebäude-	und	Straßenerhaltung,	Orts-
bildpflege,	…	usw.).	
Im	Rahmen	dieser	Tätigkeiten	 ist	Vo-
raussetzung,	dass	die	Bereitschaft	zur	
Arbeitsleistung	an	Sonn-	und	Feierta-
gen	sowie	 in	den	Nachtstunden	gege-
ben	ist.	

Stellenausschreibung Bauhofmitarbeiter
Beschäftigungsausmaß:	
Teilzeitbeschäftigung	mit	25 Wochen-
stunden.	 -	 Entlohnung	 in	GD	19	 ge-
mäß	OÖ.	GDG	2002.

Die	 detaillierte	Ausschreibung	 ist	 auf	
der	Amtstafel	 und	 der	Homepage	 der	
Gemeinde	Atzbach	ersichtlich.
Schriftliche Bewerbungen richten 
Sie bitte bis 10. Jänner 2021	 an	die	
Gemeinde	Atzbach,	Am	Ortsplatz	3/1,	
4904	 Atzbach,	 Mail:	 gemeinde@atz-
bach.ooe.gv.at	

Für	 nähere	Auskünfte	 steht	 Ihnen	 als	
Ansprechperson	 Herr	 AL	 Karl-H.	
Thalhammer	 (07676/8415-73)	 gerne	
zur	Verfügung.
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Corona	 lässt	 uns	 leider	 nicht	 los,	
weil	 nicht	 immer	 mit	 Hausverstand,	
geschweige	 denn	 gesetzeskonform,	
vorgegangen	 wird.	 Vor	 dem	 Inkraft-
treten	 neuer	 Ausgangsbestimmungen	
wurden	 beispielsweise	 noch	 Gast-
stätten,	 Einkaufszentren,	 ...	 gestürmt.	
Auch	die	Mißachtung	der	Pflicht	zum	
Tragen	 von	 Masken	 ist	 nicht	 unbe-
dingt	hilfreich.	All	das	hat	zu	steigen-
den	 Erkrankungszahlen	 beigetragen.	

Gemeinsam	 sollten	wir	 alles	 tun,	 um	
die	 Weiterverbreitung	 zu	 vermei-
den	und	darauf	Rücksicht	zu	nehmen,	
dass	vor	allem	ältere	und	gesundheit-
lich	 angeschlagene	 Menschen	 da-
mit	 ein	 Problem	 haben.	 Gar	 nicht	 zu	
reden	 von	 jenen,	 die	 in	 	 Alten-	 und	
Pflegeheimen,	 in	 Krankenhäusern,	
beim	Roten	Kreuz,	...	unter	besonders	
schwierigen	 Bedingungen	 versuchen,	
jenen	 Menschen	 zu	 helfen,	 die	 Hil-
fe	 brauchen.	 Herzlichen	 Dank	 dafür!

Eine	 Bitte:	 Viele	 –	 vor	 allem	 ältere	
Menschen	 –	 sind	 in	 dieser	 Zeit	 viel	
alleine.	 Scheuen	 wir	 nicht,	 zum	 Te-
lefon	 zu	 greifen	 und	 mit	 ihnen	 ein	
aufmunterndes	 Gespräch	 zu	 führen.

Wegen	 der	 Corona-Pandemie	 ent-
fallen	 heuer	 viele	 Veranstaltungen.	
So	 leider	 auch	 die	 üblicherweise	 mit	
den	 Umlandgemeinden	 von	 Schwa-
nenstadt	 durchgeführte	 Jungbür-
gerfeier	 und	 auch	 der	 Seniorentag.

Die	Aufgaben	 in	 der	 Gemeinde	 wer-
den	nicht	weniger,	 insbesondere	 auch	
nicht	 für	 den	 Bauhof,	 der	 eigentlich	
für	die	Erhaltungsarbeiten	vorgesehen	

ist.	Durch	verschiedene	Baustellen,	die	
von	der	Gemeinde	aus	Kostengründen	
selbst	gemacht	werden,	ist	der	normale	
Arbeitsaufwand	schwer	zu	bewältigen.
Dazu	kommt,	dass	beispielsweise	Gif-
te	wie	 „Roundup“	 	 für	 die	Unkraut-
bekämpfung	 nicht	 mehr	 eingesetzt	
werden	 und	 vielerorts	 Unkraut	 her-
vorkommt,	wo	es	bisher	kein	Problem	
gab.	 Etwa	 entlang	 von	 Randleisten.	
Erfreulicherweise	 gibt	 es	 Gemein-
debewohnerInnen,	 die	 von	 sich	 aus	
bereits	 das	 Unkraut	 auf	 öffentlichen	
Flächen	 etwa	 entlang	 von	 Gehstei-
gen,	 Bushaltestellen,	 ...	 entfernen	
oder	 Rinnen	 und	 Gräben	 entlang	 öf-
fentlicher	Straßen	und	Wege	 säubern.	

Ich	 bedanke	 mich	 bei	 all	 diesen	
Personen	 und	 möchte	 sie	 dazu	 er-
muntern,	 dies	 auch	 weiter	 zu	 tun.	
Über	weitere	Unterstützung	freuen 
wir	uns	sehr!

Ich	 bin	 immer	 bemüht,	 Verbes-
serungen	 unserer	 öffentlichen 
Busverbindungen	 zu	 erreichen.	

Gemeinderatssitzungen 
2021

Donnerstag	  04.03.2021	 19:00	
Donnerstag	  24.06.2021	 20:00 
Donnerstrag 09.09.2021	 20:00 
Donnerstrag	 09.12.2021	 19:00

Werte Atzbacherinnen und Atzbacher!

Besonders	 SchülerInnen	 und	 äl-
tere	 Personen	 benutzen	 den	 Bus.	
Mit	dem	neuen	Fahrplan	ab	13.12.2020	
wird	es	eine	Verbesserung	für	jene	ge-
ben,	die	mit	dem	Zug	ab	Schwanenstadt	
Richtung	Vöcklabruck	 fahren	wollen.	
Bei	der	Haltestelle	Atzbach	Ortsmitte	
wird	um	06.43 Uhr ein	Bus	über	Kat-
zenberg,	Köppach	und	Ritzling	direkt	
zum	 Bahnhof	 Schwanenstadt	 abfah-
ren	 (Kurs	 133	 -	Ankunft	 06.54	Uhr).

Gute	Verbindungen	sind	immer	wich-
tig,	 besonders	 für	 uns	 im	 ländlichen	
Raum.	Was	für	die	einen	der	öffentliche	
Verkehr	ist,	ist	für	andere	das	Internet. 
Gerade	in	Zeiten	wie	diesen,	wo	viele	in	
Homeoffice	arbeiten,	zeigt	sich	die	Be-
deutung	des	Internets	ganz	besonders.
Deshalb	 unterstützen	 wir	 von	 der	
Gemeinde	 die	 Firma	 Schneeberger,	
die	 mit	 dem	Glasfaserausbau	 im	Ge-
meindegebiet	 begonnen	 hat.	 Flächen-
deckend	 soll	 jeder	 Haushalt	 in	 der	
Gemeinde	 davon	 profitieren.	 Näheres	
erfahrt	 ihr	 bei	 Expert	 Schneeberger.	

Zum	 Jahresende	 darf	 ich	 in	 die-
sem	 herausfordernden	 Jahr	
2020	 aufrichtig	 DANKE sagen,
dem	Team	der	Gemeindebediensteten	
im	handwerklichen	und	im	Bürodienst,
den	 Gemeinderätinnen	 und	 Ge-
meinderäten	 für	 ihre	 konstruk-
tive	 Zusammenarbeit,	 unseren 
Betrieben	 -	 insbesondere	 in	 der	
Gastronomie	 -	 die	 es	 in	 Zeiten	 wie	
diesen	 besonders	 schwer	 haben,	
vielen	ungenannten	Frauen	und	Män-
nern	für	ihre	Arbeit	in	den	Vereinen,	in	
der	Pfarre,	für	Nachbarn,		Kranke,	 ....		
allen,	die	zu	einem		gedeihlichen	
Landleben	beigetragen	haben.

Besinnliche Weihnachten und ein  
pandemiefreies Jahr 2021 wünscht Euch 

Euer Bürgermesiter 
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Aus dem Bauausschuss

Im	 heurigen	 Jahr	 2020	 konnten	 wir	
trotz	der	Corona-Krise	alle	unsere	ge-
planten	Bauvorhaben	durchführen:
• Kanalverlegung	 in	 der	 Siedlungs-
straße	in	Gneisting

• Fertigstellung	 des	 Sonnenweges	 in
Atzbach.	Diesen	konnten	wir	durch
viele	 Arbeiten	 in	 Eigenregie	 auch
ausfinanzieren.

• div.	Kleinbaustellen

Für	das	Jahr	2021	sind	folgende	Bau-
maßnahmen	geplant:

o Asphaltierung	 der	 Hippelsberger
Straße	und	der	Straße	zwischen	Hip-
pelsberg	 und	 Katzenberg	 mit	 einer
Dünnschichtdecke.

o Kanal-	und	Wasserleitungsverlegung
zu	Siedlungshäusern	in	der	Freund-
linger	Straße.

o Bau	der	Aufbahrungshalle
o Internetkabelverlegung	 durch	 die
Firma	Schneeberger.

Natürlich	 sind	 wir	 wieder	 bemüht,	
durch	viel	Eigenleistungen,	möglichst	
viel	 für	 die	Gemeindebevölkerung	 zu	
gestalten.

Bericht: Wolfgang Obermair

Aus dem Bauamt

Wir	möchten	 alle	 Gemeindebürgerin-
nen	 und	 Bürger	 darauf	 aufmerksam	
machen,	 dass	 sämtliche baulichen 
Änderungen dem	 Gemeindeamt	
zu	 melden	 sind,	 da	 zum	 Beispiel	 im	
Brandfall	 die	 Versicherungen	 auch	
die	 baubehördlichen	 Bewilligungen	
hinterfragen	 und	 die	 Schadensgutma-
chung	davon	abhängig	machen.	

Bauliche	 Änderungen	 sind,	 unter	 an-
derem	Nutzungsänderungen	von	Räu-
men	(Dachbodenausbau,	Einbau	einer	
Wohnung,	 ...),	 Errichtung	 eines	 Car-
ports,	einer	Gartenhütte	oder	einer	Ter-
rassenüberdachung,	usw.

Bitte	 nehmen	Sie	bereits im Vorfeld 
mit der Gemeinde Kontakt auf,	da-
mit	alle	baubehördlichen	Belange	vor-
ab	geklärt	werden	können.

Gemeinde = Fundamt!

Schlüssel gefunden?
Handy verloren?
Das	 Fundwesen	 fällt	 seit	 2003	 aus-
schließlich	 in	 den	 Zuständigkeitsbe-
reich	 der	 Gemeinden.	 Polizeidienst-
stellen	 können	 daher	 keine	Auskunft	
mehr	über	Funde	erteilen.	
Funde	werden	bis	zu	einem	Jahr	nach	
Abgabe	 auf	 dem	 Fundamt	 verwahrt.	
Der	Eigentumsanspruch	des	ursprüng-
lichen	Besitzers	bleibt	bis	zur	erfolgten	
Verwertung	der	Gegenstände	aufrecht.
Im Fundamt Ihrer Gemeinde sind 
Sie richtig!
Die	 Gemeinde	 Atzbach	 ist	 also	 Ihr	
richtiger	 Ansprechpartner,	 wenn	 Sie	
einen	Gegenstand	verloren	oder	etwas	
gefunden	haben.
Zusatzservice	 mit	 Online-Fundamt	
www.fundamt.gv.at
So	kann	man,	auch	wenn	man	nicht	ge-
nau	weiß,	wo	man	 einen	Gegenstand	
verloren	hat	oder	wo	der	Finder	ihn	ab-
gegeben	 hat,	 auf	 www.fundamt.gv.at	
danach	suchen.

Die	Vorteile	auf	einen	Blick:
* Rasches	Auffinden	 von	 verlorenen
Gegenstände

* Im	Fundbüro	 erfasste	Gegenstände
sind	sofort	online	abrufbar

* Vermeidung	 von	 unnötigen	 Amts-
wegen

* Umfassende	 Suchmöglichkeiten
nach	diversen	Kriterien

* Berücksichtigung	 aller	 teilnehmen-
den	Regionen	und	Unternehmen	bei
der	Suche

* Gewichtete	 Suchergebnisse	 nach
Trefferwahrscheinlichkeit

* Online-Verlustmeldung	 erstellen,
die	 bei	 neuen	 Fundgegenständen
automatisch	 berücksichtigt	 wird.
Bei	einem	Treffer	wird	der	Besitzer
verständigt.

Fundamt	Atzbach
Am	Ortsplatz	3	-	Tür	1

4904	Atzbach

Du	willst	wissen	was	 sich	 bei	 uns	 in	
Atzbach	so	tut?	
Gem2Go	 -	 Die	 Gemeinde	 Info	 und	
Service	App	bringt	dir	immer	aktuelle	
Infos.	Jetzt	auch	für	Atzbach!
Eine	 Push-Nachricht	 erinnert	 bei-
spielsweise	 rechtzeitig	über	den	aktu-
ellen	Termin	für	die	Müllabholung.
Mehr	Infos	unter:
www.gem2go.at/Atzbach

Gem2Go - Service App
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Jugend-Taxi in Atzbach
Startschuss	 für	 die	 erste	 Jugend-										
taxi-App	Österreichs!

Ab	1.	Jänner	2021	können	die	Jugend-
taxi-Gutscheine	 über	 die	 4youCard	
Jugendtaxi-App	 heruntergeladen	 und	
beim	Fortgehen	eingelöst	werden.	

Sicher nach Hause kommen, Geld 
sparen, Elterntaxi entlasten und lo-
kale Taxiunternehmen unterstützen 
– die neue Jugendtaxi-App macht’s
möglich! 

Was	man	dafür	braucht:	
Eine	4youCard	und	die	freigeschaltene	
4youCard-App	am	Handy.
Alle	Infos	und	Links	diesbezüglich	fin-
dest	du	auf		www.jugendtaxiooe.at	und	
www.4youcard.at.

Ab 1. Jänner 2021

auch in Atzbach

Anspruchsberechtigt	 sind	 Jugendliche	
der	Gemeinde	von	14	bis	26	Jahre.

Pro	 Halbjahr	 und	 Person	 stehen	 für	
Atzbacher	Jugendliche	

Gutscheine im Wert 
von max. 108 Euro 

(inkl.	36	€	Selbstbehalt)	zur	Verfügung.

So	funktioniert’s:
1. 4youCard-App	herunterladen
2. Ins	Gemeindeamt	kommen

(Mo-Fr	8-12	Uhr,
zusätzlich	Mittwoch	14-18	Uhr)

3. Selbstbehalt	entrichten
(1/3	der	Gutscheinsumme)

4. Freischaltung	der	Gutscheine
5. Gutscheine	beim	Fortgehen

nutzen	(QR-Code	scannen)

Ab	1. Dezember 2020 können	am	Ge-
meindeamt	zu	den	Öffnungszeiten	ge-
gen	Barzahlung	spesenfrei	Gutscheine	
erworben	werden.	

Atzbacher	Einkaufsgutscheine	sind	die	
perfekte	Geschenksidee	 für	verschie-
denste	Anlässe	 (Weihnachten,	Ostern,	
Geburtstage,	etc.).

Mit	 ihrem	Kauf	wird	 durch	 die	 Stär-
kung	 der	 heimischen	 Wirtschaft	 ein	
Beitrag	zur	Erhaltung	der	Lebensqua-
lität	in	Atzbach	geleistet.

Die	Gutscheine	haben	einen	Wert	von	
10	 Euro	 und	 können	 bei	 folgenden	
Atzbacher	 Unternehmen	 eingelöst	
werden:
• Auinger Hofladen
• Eckstein Dach
• Friseur Greifeneder
• Bettina Haas Fußpflege
• Mostschänke Weißböck
• Weihwimmer’s Hofladen
• Charles‘ and Frank’s Restaurant
• Schachinger Sägewerk
• Gasthaus Schachinger
• Expert Schneeberger

• Manfred Söllinger
Solar-Energiesysteme

• Johann Steinhuber Massage,
Radiästhesie

• Romana Steinhuber Luna Yoga
und Akupunktmassage

• Corina Vorwahlner Nagelstudio,
Kosmetik

• SPAR Huber
• Bäckerei Stadlbäck
• K-Vino & Fleischhauerei Kiener
• Theresa Aigner Logopädie
• Jacqueline Korber, Fotografie
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Umwidmungsabgabe
		 €	5,-	pro	m²	

Ortstaxe 
bis	zu	60	Tage	Nächtigung	€	2,-	p.P.

Hundeabgabe 
für	jeden	Hund	 	 €	 40,00
für	Wachhunde	 	 €	 20,00
Hundemarke	 	 €	 2,00

Kanalbenützungsgebühren 
seit	01.01.2019	inkl.	10%	MWSt.	
€	4,653	/	m³

Wassergebühr	(Ortswasserleitung)	
seit	01.01.2019	inkl.	10	%	MWSt.	
€	1,936	/m³

Wasserzählermiete
pro	Jahr	€	10,00	inkl.	10	%	MWSt.

Mindestanschlussgebühren
Wasserversorgung	(bis	150	m²)	
ab	01.01.2021	 	 €	 2.284,70
Abwasserbeseitigung	(bis	150	m²)
ab	01.01.2021	 	 €	 3.811,50

Müllgebühren ab 01.01.2021
Abfallgebühr	vierteljährlich	inkl.	10	%	
MWSt.	(15.2.,15.5.,15.8.	u.15.11.)
Grundgebühr/Haushalt	 €	 10,00
Grundgebühr/Betrieb	 €	 10,00
Mülltonne	 60	Liter	 €	 21,13
Mülltonne	 90	Liter	 €	 31,69
Mülltonne	 120	Liter	 €	 42,25
60	Liter	Müllsack		 		 €	 6,50
Müllsäcke	 bitte	 beim	 Gemeindeamt	
Atzbach	kaufen.	Andere	Säcke	werden	
ausnahmslos	nicht	mitgenommen!		

Mahngebühren und 
Säumniszuschläge 
Seitens	 der	 Aufsichtsbehörde	 kommt	
es	 immer	wieder	zu	Anzeigen	bei	der	
Staatsanwaltschaft,	 weil	 Gemeinden	
keinen	 Säumniszuschlag,	 keine	 Stun-
dungszinsen	oder	Mahngebühren	 ein-
heben.
Wir	bitten	hierzu	um	Verständnis,	dass	
seitens	der	Gemeinde	kein	Handlungs-
spielraum	 besteht	 und	 ersuchen	 um	
fristgerechte	Einzahlung!

Regenwassernutzung 
Die	Regenwassernutzung	für	häusliche	
Zwecke	wird	 von	 der	Gemeinde	 sehr	
positiv	gesehen,	da	dadurch	wertvolles	
Trinkwasser	gespart	werden	kann.
Wir	 weisen	 nochmals	 ausdrücklich	
darauf	hin,	 dass	die	Nutzung	des	Re-
genwassers,	 z.B.	 für	 WC-Anlagen	
NICHT von der Entrichtung der 
Kanalbenützungsgebühr entbindet.
In	 der	 Kanalgebührenordnung	 ist	 ge-
nau	festgelegt,	dass	für	sämtliche	Ab-
wässer,	 die	 in	 den	 Kanal	 gelangen,	
eine	Kanalgebühr	zu	entrichten	ist.
Wir	 ersuchen	 daher	 nochmals	 all	
jene,	 die	 das	 Regenwasser	 für	 häus-
liche	Zwecke	 (wie	WC-Spülung	 oder	
Waschmaschine)	 nutzen,	 sich	 beim	
Gemeindeamt	zu	melden.

Grün- und Strauchschnitt
Die	 Sammelstelle	 für	 Grün-	 und	
Strauchschnitt	 in	 Hippelsberg	 (Fam.	
Mairinger)	schließt	mit	Ende	des	Jah-
res	2020.	
Es kann nurmehr	 zum	ASZ	 Region	
Hausruck	zu	folgenden	Zeiten	angelie-
fert	werden:
Montag	 08:00	-	13:00	Uhr
	 13:00	-	18:00	Uhr
Mittwoch	 15:00	-	18:00	Uhr
Freitag	 08:00	-	13:00	Uhr
	 13:00	-	18:00	Uhr
Samstag	 08:00	-	12:00	Uhr

Biotonne
Falls	 jemand	 eine	 Biotonne	 benötigt,	
bitte	mit	Familie	Eichmair	David	und	
Alexandra,	 Scharedt	 1,	 4841	 Unge-
nach,	Gemeinde	Manning,	Tel.	07676-
7457,	Kontakt	aufnehmen.

Glassammel-Container
sind	 am	 Parkplatz	 neben	 dem	 Spar-
markt	Huber	in	Atzbach	aufgestellt.

Essen auf Rädern
InteressentInnen	 bitte	 am	 Gemein-
deamt	melden:	Tel.	07676-8415

Bundschuh
Der	neue	Bundschuh	Nr.	23	ist	da	und	
kann	 am	 Gemeindeamt	 zum	 Verleih	
abgeholt	werden.

W A S S E R 
Zählerstand   
ABLESUNG

Mit	 Jahresende	 sind	wieder	 die	Was-
serzählerstände	der	Haushalte	abzule-
sen.	 Dies	 können	 Sie	mittels	Ablese-
karte,	 welche	 Sie	 von	 der	 Gemeinde	
Atzbach	per	Post	zugestellt	bekommen	
haben,	erledigen.	

Es	 besteht	 jedoch	 auch	 die	Möglich-
keit,	 den	 Zählerstand	 mittels	 elektro-
nischem	Formular	auf	der	Gemeinde-
homepage	bekannt	zu	geben.

Inserate Gemeindezeitung 
Kosten
Kosten	 inkl.	20	%	MWSt.
1/8	Seite	 €	 36,00
1/4	Seite	 €	 60,00
1/2	Seite	 €	 96,00
1/1	Seite	 €	156,00
Für	 Werbeeinschaltungen	 einheimi-
scher	Firmen	gibt	es	25	%	Ermäßigung	

Bei	 Interesse	 an	 einer	 Einschaltung	
senden	Sie	 ihre	Druckvorlage	 in	PDF	
oder	 JPG	mit	Angabe	 der	 gewünsch-
ten	Größe	 an	 die	Gemeinde	Atzbach,	
Mail:	gemeinde@atzbach.ooe.gv.at

Gemeinde-Newsletter 
Damit	 Sie	 keine	 Termine	 übersehen,	
melden	 Sie	 sich	 auf	 der	 Gemeinde-
homepage	unter	„Bürgerservice/News/
Veranstaltungskalender	per	E-Mail	an-
melden“	an.

Gebühren / Informationen der Gemeinde Atzbach

Ordinationszeiten - 
Dr. Wimberger 

Köppach 10
4904 Atzbach

Tel.Nr. 07676/7414
Mo:	 08.00	-	11.30	und
	 16.00	-	18.00	Uhr
Di:	 08.00	-	11.30	Uhr
Mi:	 14.00	-	18.00	Uhr
Do:	 08:00	-	11.30	Uhr

	 Fr.	 08.00	-	11.30	Uhr
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ALTPAPIER UND KARTONAGEN KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN  
Karton bitte falten! KUNSTSTOFFFOLIEN UND -SÄCKE 
BITTE KEINE Getränkepackerl (Milch- KUNSTSTOFFFLASCHEN 
und Saftpackerl) in die Altpapiertonne! KUNSTSTOFFBECHER UND –TASSEN 
  GETRÄNKEPACKERL (MILCH- UND SAFTPACKERL) 
  METALLVERPACKUNGEN 
  Bitte nur flachgedrückte, gestapelte, saubere 
  und restentleerte Verpackungen sammeln! 

 

 

 
FALLS EINMAL GRÖSSERE MENGEN ANFALLEN SOLLTEN … 

 

ALTPAPIER wie Zeitungen, Illustrierte, PET-FLASCHEN, JOGHURTBECHER, KANISTER, 
Prospekte, Schreib- und Druckpapier, … GETRÄNKEPACKERL, alle Sorten von  
KARTONAGEN wie Verpackungen aus  KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN, … 
Karton und Pappe, Faltschachteln, Tüten, … METALLVERPACKUNGEN 
 
Öffnungszeiten ASZ Hausruck Manning/Ottnang - Telefon Nr. (07676) - 6389  
Montag    8.00 – 12.00 Uhr   13.00 – 18.00 Uhr   Mülltonnen, Altpapiertonne  
Mittwoch 15.00 – 18.00 Uhr                   und Gelben Sack  
Freitag     8.00 – 12.00 Uhr   13.00 – 18.00 Uhr   UNBEDINGT AM VORTAG zur  
Samstag  8.00 – 12.00 Uhr       Abholung bereitstellen! 
 
Sperrmüll kann zu den Öffnungszeiten ins ASZ gebracht werden! 

 

ATZBACH - ABFUHRTERMINE 2021 

Di 05.01.2021  
Di 02.02.2021  
Di  02.03.2021  
Di 30.03.2021  
Di 27.04.2021  
Mi 26.05.2021  
Di 22.06.2021  
Di 20.07.2021  
Di 17.08.2021  
Di 14.09.2021  
Di 12.10.2021  
Di 09.11.2021 
Di 07.12.2021 

 

  
  
Fr 
Fr 

08.01.2021 
19.02.2021 

Fr 02.04.2021 
Fr 14.05.2021 
Fr 25.06.2021 
Fr 06.08.2021 
Fr 17.09.2021 
Fr 29.10.2021 
Fr 10.12.2021 
  

 

    GRÖSSERE MENGEN BITTE INS ASZ BRINGEN: 

Der BAV Vöcklabruck Ihr ANSPRECHPARTNER! 
BAV HOTLINE:  07672 / 28 477 

   
   
Fr  05.02.2021  
Fr 19.03.2021  
Fr  30.04.2021  
Fr 11.06.2021  
Fr 23.07.2021  
Fr 03.09.2021  
Fr 15.10.2021  
Fr 
 

26.11.2021  

   
Fr  
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Info aus dem Meldeamt
Wir	ersuchen	alle	AtzbacherInnen	um	
Bekanntgabe	 von	 Veränderung	 von	
personenbezogen	Daten,	wie	z.B.	aka-
demische	Grade,	Auszeichnungen,	Eh-
rungen,	…
Die	Daten	können	somit	im	Meldeamt	
aktualisiert	werden.	
Mit	 ihrer	 Zustimmung	 werden	 die	
Daten	 auch	 in	 der	 Gemeindezeitung	
sowie	in	regionale	Printmedien	veröf-
fentlicht.

Aus dem Standesamt 
Personenstandsfälle	2020
10	Ermittlungen	der	Ehefähigkeit	
	 (2019		–	13)
10	Eheschließungen
	 (2019	–		10)
8	 Beurkundungen	Sterbefälle	
	 (2019		–	10)
0	 Beurkundung	Geburt	
7	 Erklärungen	gemeinsame	Obsorge
	 (2019	–	0)
6	 Beurkundungen	Anerkennung	
	 Vaterschaft	(2019	–	0)
2	 Namensbestimmungserklärungen
	 (2019	–	13)	
15	Staatsbürgerschaftsevidenzen	
	 (2019	–	14)
8	 Staatsbürgerschaftsnachweise	
	 (2019		-	9)
9	 Ausstellung	Geburtsurkunden	
	 (2019	-	5)
34	Strafregisterbescheinigungen

(2019	-	25)

Strafregisterbe-
scheinigungen
Für	die	Ausstellung	von	Strafregister-
bescheinigungen	 wird	 ein	 Lichtbild-
ausweis	 (Führerschein,	 etc.)	 mit	 An-
gabe	von	Nr.	und	Ausstellungsbehörde	
mit	Ausstellungsdatum	benötigt.

Bei	Angabe	 der	 vorzulegenden	 Stelle	
(Name	und	Anschrift)	 entstehen	Kos-
ten	 von	 BA	 €	 14,30	 und	 VA	 €	 2,10	
(ohne	Angabe	zusätzlich	14,30	€).	

Die	Ausstellung	einer	Strafregisterbe-
scheinigung	 kann	 auch	 mit	 der	 Han-
dysignatur	 unter	 HELP.GV.AT	 selbst	
durchgeführt	werden.

Hochzeitsschießen
Wer	ein	Hochzeitsschießen	plant,	muss	
dies	 der	Gemeinde	melden.	Verschie-
dene	Auflagen	sind	einzuhalten.

Information 
Handy-Signatur
Die	Handy-Signatur	ist	Ihre	rechtsgül-
tige	 elektronische	Unterschrift	 im	 In-
ternet.	 Sie	 ist	 der	 handgeschriebenen	
Unterschrift	gleichgestellt.	Das	Mobil-
telefon	ist	auch	Ihr	virtueller	Ausweis,	
mit	 dem	 Sie	 Dokumente	 oder	 Rech-
nungen	digital	unterschreiben	können.
Aktivierung	 und	 Verwendung	 der	
Handy-Signatur	 sind	 vollkommen	
kostenlos.	 Sie	 erlaubt	 Ihnen	 einen	
komfortablen	 Einstieg	 in	 zahlreiche	
Internetdienste	 von	 Verwaltung	 und	
Wirtschaft,	z.B.:
• Online	 Amtswege,	 wie	 FinanzOn-
line,	 Versicherungsdatenabfrage,
Neues	Pensionskonto,	Strafregister-
auszug

• Elektronisches	Postamt:	Sie	bekom-
men	(Behörden-)Post	sicher	elektro-
nisch	zugestellt.

• PDF	signieren
• Datentresor
• und	vieles	mehr.
Wo Sie eine Handy-Signatur erhal-
ten können, erfahren Sie hier:
https://www.buergerkarte.at/regist-
rierungsstellen.html

Staatsbürgerschafts-
nachweis
Seit	 2013	 kann	 der	 Staatsbürger-
schaftsnachweis	 bei	 jedem(!)	 Stan-
desamt	 beantragt	werden.	Kosten	 be-
tragen	€	44,60	(BA	28,60	u.	VA	16,-).	
Für	Kinder	bis	2	Jahre	entfällt	bei	der	
Erstausstellung	die	Gebühr.	
Zur	Ausstellung	mitbringen:
Geburtsurkunde	des	Antragstellers

Rette Leben - Spende Blut! 

Dienstag, 23. März 2021 
15:30 – 20:30 Uhr
Volksschule	Atzbach

Das	Rote	Kreuz	Oberösterreich	 bittet	
Blut	zu	spenden,	um	ausreichend	Kon-
serven	für	die	Krankenhäuser	in	Ober-
österreich	bereitstellen	zu	können.	
Unfälle,	 Operationen,	 Geburten	 oder	
die	 Behandlung	 schwerer	 Krankhei-
ten:	 Blut	 und	 Blutprodukte	 sind	 die	
wichtigsten	 Notfallmedikamente	 und	
durch	nichts	ersetzbar.	Wer	Blut	spen-
det,	kann	Leben	retten.	
Blut	 spenden	 können	 alle	 gesunden	
Personen	ab	einem	Alter	von	18	Jahren	
im	Abstand	von	acht	Wochen.	
Zu	 Blutspende-Terminen	 kommen	
sollte	 nur,	 wer	 sich	 gesund	 und	 fit	
fühlt.	 Husten,	 Schnupfen,	 Heiserkeit	
oder	 ähnliche	 Symptome	 sind	 immer	
ein	 Ausschlussgrund	 vom	 Blutspen-
den.	

Bitte	 einen	 amtlichen	 Lichtbildaus-
weis	und	Ihren	Blutspendeausweis	zur	
Blutspende	mitbringen.

Für	Fragen	steht	die	Blutzentrale	Linz
unter	der	kostenlosen	Blutspende-Hot-
line:	0800	190	190	bzw.	per	E-Mail
spm@o.roteskreuz.at	zur	Verfügung.

Svetoslav Ivanoff
Katzenberg	
im	54.	Lebenjahr	

Josef Lindenbauer
Hippelsberger	Straße
im	88.	Lebensjahr

August Schrattenecker
Meistergasse	
(zuletzt	Seniorenheim	Ottnang)	
im	93.	Lebensjahr

Franz Huemer
Enzelsberg
im	72.	Lebensjahr

Wir trauern um ...

SICHERHEITS-
REISEPÄSSE
Bitte	rechtzeitig
beantragen!
Alle	Infos	dazu	
unter	HELP.GV.AT
Kosten:
Reisepass	 €	 75,90
Expresspass	 €	100,00	
Ein-Tages-Expresspass	 €	220,00
Kinder-Pass	(bis	12	Jahre)	€	 30,00
Änderungen	Reisepass	 €	 28,50
Personalausweis	 €	 61,50
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Elisabeth Rebhahn	und	
Berthold Kössldorfer,	Breitwiesen

Andrea Schmid	und	
Thomas Unterluggauer,	Schlatt

Sarah Peer	und	
Klemens Obermaier	MSc,	
Wufinger	Straße

Magdalena BSc und Mag. rer. soc. 
oec. Gerhard Augeneder, Freundling
zum	Sohn	Leopold Klemens Maria

Marianne und 
Johann Opolzer
Ritzling	
																								Fotoquelle:
																	Claudia	Oppolzer

... Franziskus Schachreiter	 zur	 
Pristerweihe	 und	 zum	 gelungenen	
Primizfest. 

Fotoquelle:	Dr.	Karl	Penninger

... Michael Stiglmair	zum	Leistungs-
abzeichen in Gold	 des	OÖ.	Blasmu-
sikverbandes

... zur Geburt

Wir gratulieren ...

Gratulationen & Infos

... zur Hochzeit

... zur goldenen Hochzeit

... zum Geburtstag

80 Jahre 
Franz Rutzinger, Aigen
Waltraud Wiesmair,	Gneisting
Hilda Leeb,	Reichering
Karl Haslinger,	Point

85 Jahre 
Aloisia Fürtner,	Breitwiesen
Johanna Obermair,	Hauptstraße
Anna Speigner,	Wufinger	Straße

... zur diamantenen Hochzeit

Hildegard 
und Karl 
Thalhammer,
Reichering
																								Fotoquelle:
																	Karl	Thalhammer

Die Gemeinde dankt ...
...	 unserer	 langjährigen Mitarbei-
terin Herta Gruber	 für	die	gute	Zu-
sammenarbeit	als	Kindergartenbegleit-
person.	Wir	 wünschen	 dir,	 Herta,	 für	
deinen	 Ruhestand	 viel	 Freude	 und	
Gesundheit,

...	 dem	Transportunternehmen Ani-
ta Binder für	 die	 langjährige	 gute	
Zusammenarbeit	 –	 seit	 insgesamt	 45	
Jahren	 –	 ca.	 20	 Jahre	 Kindertrans-
port	 durch	 Frau	 Hermine	 Hackl	 und	
25 Jahre durch Frau Anita Binder 
–	und	wünschen	 für	 die	Pension	 viel	
Gesundheit.	

Fotoquelle:	Anita	Binder

Ganz	 besonders	 bedanken	 wir	 uns	
für	 den	 jahrelangen	 kostengünstigen	
Transport des Mittagessens	 von	der	
Gesunden	 Küche	 Rutzenham	 zum	
Kindergarten	Atzbach,

...	 allen	 ehrenamtlichen	 Helferinnen	
und	 Helfern	 der	Marktgemeinde	 Ott-
nang,	die	das	Projekt	„Essen auf Rä-
dern“ ermöglichen,

...	 dem	 Kindergarten- und Volks-
schulteam für	die	gute	Zusammenar-
beit,
... allen Vereinen und PGR-Obfrau 
Lucia Penninger	für	die	Organisation	
der	sehr	gelungenen	Primizfeier,

Fotoquelle:	Dr.	Karl	Penninger

...	der	Feuerwehr Atzbach	für	die	vie-
len	freiwilligen	Dienste	(Lotseneinsät-
ze	etc.,)	zum	Wohle	unserer	Bürger,

...	Herrn	Hermann Kriechbaum	und	
Herrn	Dr. Karl Penninger	für	ihre	fo-
tografischen	Einsätze,

... Rudolf und Marianne Mairinger 
für	 die	 langjährige	 Zurverfügungstel-
lung	von	Sammelstellen	für	Grün-	und	
Strauchschnitt,
... Herrn	 Franz Schachinger	 für	 die	
Spende	 des	 Christbaumes	 für	 das	 
Gemeindeamt,

...	Herrn	Günter Ganglmaier für	die	Sa-
nierungsarbeiten	beim	WC	im	Bauhof,

... allen Funktionären und Funktio-
närinnen	 für	 ihre	 ehrenamtliche	 Tä-
tigkeit	in	den	Vereinen	oder	bei	sonsti-
gen	Aktivitäten;	sie	leisten	damit	einen	
wesentlichen	 Beitrag	 zum	Wohle	 der	
BürgerInnen.

Hinweis
Die	 angeführten	Hochzeiten,	 Jubilare	
und	 Jubelpaare	 sind	nur	 jene,	welche	
das	 Einverständnis	 zur	 Veröffent- 
lichung	gegeben	haben	und	zum	Zeit-
punkt	 ihres	 Geburtstages	 in	 Atzbach	
gemeldet	 waren	 bzw.	 in	Atzbach	 ge-
heiratet	haben.	Daher	kann	es	vorkom-
men,	 dass	 einzelne	 in	 der	Gemeinde-
zeitung	nicht	aufscheinen.
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Für das Zusammenleben von 
Mensch und Hund sind einige Spiel-
regeln zu beachten.

SPIELREGEL 1 – Sachkundenach-
weis/Hundekunde-Kurs
Schade,	dass	Ihr	Hund	nicht	sprechen	
kann.	Er	könnte	Ihnen	nämlich	so	viel	
erzählen.	 Beispielsweise	 was	 ihn	 ge-
sund	und	fit	hält	oder	was	er	mit	 sei-
nem	 Verhalten	 ausdrücken	 möchte.	
Es	 ist	daher	für	alle	neuen	Hundehal-
terInnen	 der	 „Hundekundekurs“	 ein	
Pflichttermin.	 Nach	 dem	Oö.	 Hunde-
haltegesetz	2002	muss	jede	Person,	die	
einen	neuen	Hund	anmeldet	und	bisher	
mit	einem	anderen	oder	früheren	Hund	
noch	 keine	Ausbildung	 (zB.	 Begleit-
hundeprüfung)	 nachweisen	 kann,	 ei-
nen	 allgemeinen	 Sachkundenachweis	
erbringen.	 Diesen	 erhält	 man,	 wenn	
man	 eine	 mindestens	 dreistündige	
theoretische	 Unterweisung	 zur	 Hun-
dehaltung	 durch	 einen	 Tierarzt	 oder	
einen	Ausbildner	absolviert	hat	(keine	
Prüfung!).	 Im	Kurs	werden	die	wich-
tigsten	Kenntnisse	für	eine	tiergerech-
te	Haltung	von	Hunden	vermittelt.	Wo	
ein	 Sachkundekurs	 abgehalten	 wird,	
ist	am	Gemeindeamt	zu	erfahren.

SPIELREGEL 2 – Leinen- und/oder 
Maulkorbpflicht sowie Beaufsichti-
gung des Hundes
Im	 Ortsgebiet	 besteht	 Leinen-	 oder	
Maulkorbpflicht.	Das	betrifft	alle	Stra-
ßen,	 Gehsteige,	 Gehwege	 und	 Parks	
innerhalb	der	Ortstafeln	„Ortsanfang“	
und	„Ortsende“	gemäß	der	Straßenver-
kehrsordnung,	sowie	geschlossene	be-
baute	Gebiete	mit	mindestens	5	Wohn-
häusern.	 Überall	 wo	 Leinen-	 bzw.	
Leinen-	 und	Maulkorbpflicht	 besteht,	
darf	 die	Leine	 nicht	 länger	 als	 1,5	m	

sein	 (Führen	 an	 der	 „kurzen	 Leine“),	
damit	 der	 Hund	 entsprechend	 unter	
Kontrolle	 gehalten	 werden	 kann.	 Die	
Leine	muss	 auch	 dem	Körpergewicht	
und	der	Körpergröße	des	Hundes	ent-
sprechend	 fest	 sein!	Der	Hundehalter	
ist	 für	 das	 Verhalten	 seines	 Hundes	
immer	 und	 überall	 verantwortlich.	 Er	
hat	seinen	Hund	so	zu	beaufsichtigen,	
zu	 verwahren	 oder	 zu	 führen,	 dass	
Menschen	 und	 Tiere	 durch	 ihn	 nicht	
gefährdet	werden,	oder	Menschen	und	
Tiere	 nicht	 über	 ein	 zumutbares	Maß	
hinaus	 belästigt	 werden,	 oder	 er	 an	
öffentlichen	 Orten	 oder	 auf	 fremden	
Grundstücken	 nicht	 unbeaufsichtigt	
herumlaufen	kann.

SPIELREGEL 3 – Gassi Gehen 

Manchmal	 sind	 Bello	 &	 Co.	 einfach	
zur	 falschen	Zeit	 am	 stillen	Ort.	Wer	
einen	Hund	Gassi	führt,	muss	die	Ex-
kremente	seines	Hundes,	die	dieser	im	
Ortsgebiet	 hinterlässt,	 unverzüglich	
beseitigen	und	ordnungsgemäß	entsor-
gen.	 Neben	 dem	Atzbacher	 Gemein-
deamt	befindet	sich	ein	Sackerl-Spen-
der.	Aus	hygienischen	und	ästhetischen	
Gründen	gehört	Hundekot	nicht	in	Le-
bensmittel	und	ebenso	wenig	in	
Futter	 für	Lebensmittel	 liefernde	Tie-
re.	 Anbauflächen	 von	 Obst	 und	 Ge-
müse	sowie	Weiden	und	für	Heu	oder	
Grünfutter	 genutzte	 Wiesen	 sollten	
von	Hundekot	freigehalten	werden.

SPIELREGEL 4 – Verlässlichkeit
Alle	Welt	 versucht	 Stress	 abzubauen.	
So	auch	der	Hund.	Hunde	dürfen	nur	
von	Personen	gehalten	werden,	die	das	
16.	 Lebensjahr	 vollendet	 haben.	Auf-
fällige	Hunde	dürfen	nur	von	Personen	
gehalten	 werden,	 deren	 Verlässlich-
keit	gegeben	ist.	Ein	auffälliger	Hund	
ist	 ein	 solcher,	 bei	 dem	 auf	 Grund	

Hundehalterpflichten

bestimmter	 Tatsachen	 von	 einem	 er-
höhten	Gefährdungspotential	für	Men-
schen	 und	Tiere	 ausgegangen	werden	
kann.	 Die	Auffälligkeit	 eines	 Hundes	
ist	jedenfalls	dann	gegeben,	wenn	der	
Hund	 einen	 Menschen	 oder	 ein	 Tier	
durch	 Biss	 schwer	 verletzt	 oder	 wie-
derholt	Menschen	gefährdet	hat,	ohne	
selbst	angegriffen	worden	zu	sein.

SPIELREGEL 5 – Hundeabgabe
Ein	Hund	macht	keine	Schulden.	Die	
Hundeabgabe	 ist	 nichts	 Neues	 und	
eine	Pflicht	für	jeden	Hundehalter	und	
jede	Hundehalterin.	 Sie	wird	 von	 der	
Hauptwohnsitzgemeinde	 festgesetzt	
und	 eingehoben.	 Personen,	 die	 einen	
über	 12	 Wochen	 alten	 Hund	 halten,	
müssen	 dies	 beim	 Hauptwohnsitzge-
meindeamt	 binnen	 3	 Tagen	 melden.	
Auch	 die	 Beendigung	 der	 Hundehal-
tung	ist	innerhalb	einer	Woche	zu	mel-
den.
Die	 Hundeabgabe	 beträgt	 für	 jeden	
Hund	 €	 40,00	 bzw.	 für	 Wachhunde	 
€	20,00.	Die	Hundeabgabe	ist	erstmals	
binnen	2	Wochen	nach	der	Anmeldung	
des	Hundes	und	 in	der	Folge	 jährlich	
bis	zum	31.	März	zu	entrichten.
Folgende	Daten	 und	Unterlagen	wer-
den	 für	die	Anmeldung	eines	Hundes	
benötigt:
•	Daten	des	Hundes	(Rasse,	Farbe,	
	 Geschlecht,	Alter,	Chipnummer)
•	Sachkundenachweis
•	Versicherungspolizze

Quelle:	Land	OÖ

Rechtsanwalt	Dr. Stefan Hoffmann 
bietet	kostenlose	Rechtsberatungen	
von	15:30	bis	16:30	Uhr	am	Gemein-
deamt	Atzbach	(Sitzungssaal)	an.

Mittwoch	 27.01.2021
Mittwoch	 24.02.2021
Mittwoch	 31.03.2021
Mittwoch	 28.04.2021
Mittwoch	 30.06.2021

Voranmeldung	 spätestens	 bis	 zum	
Vortag	 12.00	 Uhr	 beim	 Gemein-
deamt!

Rechtsberatung 
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Rechtsauskunft

Familienförderung Geburt 
Anlässlich	der	Geburt	eines	Atzbacher	
Kindes	erhalten	Eltern	für	Ihr	Kind	von	
der	Gemeinde	Atzbacher	Einkaufsgut-
scheine	im	Wert	von	€	70.	
Diese	Gutscheine	und	die	Mappe	wer-
den,	wenn	 gewünscht,	 bei	 einem	Be-
such	 von	 Bgm.	 Berthold	 Reiter	 per-
sönlich	überbracht.

Altersjubiläum
Von	der	Gemeinde	Atzbach	gibt	es	an-
lässlich	eines	Altersjubiläums	(80,	85,	
90	Jahre	oder	älter)	eine	Flasche	Pfarr-
wein	und	€	30	in	Form	von	Atzbacher	
Einkaufsgutscheinen.
Diese	werden,	wenn	gewünscht,	bei	ei-
nem	Besuch	von	Bgm.	Berthold	Reiter	
persönlich	überbracht.

Zuschuss Semesterticket
Unsere	 Studentinnen	 und	 Studenten,	
welche	den	Hauptwohnsitz	in	Atzbach	
belassen,	 erhalten	 von	 der	 Gemeinde	
Atzbach	 einen	 finanziellen	 Zuschuss	
für	 die	 Fahrten	 	 zur	 Universität	 oder	
Fachhochschule.	Pro	Semester	werden	
maximal	€	75	anerkannt.	Die	gelösten	
Tickets	 sowie	 ein	 Studiennachweis	
sind	am	Gemeindeamt	vorzulegen.

GRÜNLAND- und TIERZUCHT-
FÖRDERUNG
Besamungsscheine	 für	 Kühe	 und	
Schweine,	 Ankauf	 von	 Zuchtstieren	
und	 -eber,	 Zuchtschafböcken	 sowie	
Mehrfachanträge	 für	 2020	 sind	 bis	
Mitte	 Februar	 2021	 beim	 Gemein-
deamt	vorzulegen.	
Für	 mehr	 Informationen	 bitte	 mit	
Herrn	 Josef	Wiesmair	 oder	Herrn	 Jo-
hann	Obermaier	Kontakt	aufnehmen.

Gemeindeförderungen

NOTRUF-Nummern
Aktueller	Ärztedienst	 141
Apothekennotruf	 1455
Euro-Notruf	 112
Vergiftungszentrale	 01/4064343
Telefonseelsorge	 142
Psychosozialer	
Notdienst	 0732/651015
PflegeHotline	OÖ	 051	775	775
Gesundheitsberatung	
(Covid-19)	 1450

Gemeinde & Infos

Notar	 Dr. Thomas Zellinger	 bietet	
unentgeltliche	Rechtsauskünfte	(Haus-
übergabe,	Verträge,	etc.)	von	10	bis	11	
Uhr	am	Gemeindeamt	Atzbach	an.

Montag	 04.01.2021
Donnerstag	 04.02.2021
Donnerstag	 04.03.2021
Dienstag	 06.04.2021
Dienstag	 04.05.2021
Freitag	 04.06.2021
Montag	 05.07.2021
Mittwoch	 04.08.2021
Montag	 06.09.2021
Montag	 04.10.2021
Donnerstag	 04.11.2021
Montag	 06.12.2021

Bezahlte	Anzeige!

Landtags-,	Gemeinderats-	und	Bürger-
meisterwahl

Sonntag, 26. September 
oder  3. Oktober 2021

TERMIN-AVISO

Die	Volksbegehren

„Tierschutzvolksbe-
gehren“

„Für IMPFFEIHEIT“
„Ethik für ALLE“

können	 an	 nachstehend	 angeführten	
Tagen	 und	 Zeiten	 am	 Gemeindeamt	
Atzbach	unterschrieben	werden:

MO	 18.01.2021	 08.00	-	16.00	Uhr
DI	 19.01.2021	 08.00	-	16.00	Uhr
MI	 20.01.2021	 08.00	-	20.00	Uhr
DO	 21.01.2021	 08.00	-	16.00	Uhr
FR	 22.01.2021	 08.00	-	16.00	Uhr
SA	 23.01.2021	 08.00	-	10.00	Uhr
SO	 geschlossen
MO	 25.01.2021	 08.00	-	20.00	Uhr

Eintragungszeiten 
Volksbegehren

Christbaum-Entsorgung 
durch Landjugend

Von	 der	 Landjugend	 WOMA	 wird	
heuer	eine	Christbaum-Entsorgung	ab	
Haus	angeboten.

Am	9. Jänner 2021 holt	 die	Landju-
gend	 eure	 vollständig	 abgeräumten	
Christbäume	in	eurer	Hauszufahrt	ab.

Falls	 ihr	 Interesse	 habt	 bitte	 bei	 
David Holzmannhofer 0650/6121935 
anmelden.	 Ohne	 Anmeldung	 können 
keine	Christbäume	abgeholte	werden.
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Auch	 im	 heurigen	 Winter	 wird	 den	
Grundstücks-	 bzw.	 Hauseigentümern	
nicht	erspart	bleiben,	die	Schneeschau-
fel	 auszupacken	 und	 für	 eine	 sichere	
Benützung	 der	 hauseigenen	 Zugänge	
zu	sorgen.

In diesem Zusammenhang wird da-
rauf hingewiesen, dass eine fallweise 
Gehsteigräumung und Gehsteigbe-
streuung durch den Bauhof der Ge-
meinde Atzbach die einzelnen Lie-
genschaftseigentümer NICHT von 
ihrer Anrainerpflicht nach § 93 StVo 
befreit.

Die	 Anrainer	 dürfen	 sich	 nicht	 dar-
auf	verlassen,	dass	die	Gehsteige	von	
der	 Gemeinde	 rechtzeitig	 geräumt	
werden,	wenn	die	Gemeinde	Atzbach	
die	Räumung	oder	eventuell	auch	die	
Streuung	 der	 Gehsteige	 überhaupt	
vornimmt,	dann	nur	wenn	ein	entspre-
chender	Personal-	und	Maschinenein-
satz	 organisatorisch	 auch	 möglich	 ist	
und	mit	keinem	Mehraufwand	für	die	
Gemeinde	 verbunden	 ist.	 Die	 gesetz-
liche	 Verpflichtung	 sowie	 die	 damit	
verbundene	zivilrechtliche	Haftung	für	
die	zeitgerechte	und	ordnungsgemäße	
Durchführung	der	Arbeiten	liegt	beim	
Anrainer	bzw.	Grundeigentümer.

Die	 Übernahme	 dieser	 Räum-	 und	
Streupflicht	 durch	 stillschweigende	
Übung	im	Sinne	des	§	863	Allgemei-
nes	Bürgerliches	Gesetzbuch	(ABGB)	
wird	 hiermit	 ausdrücklich	 ausge-
schlossen.

Die weiße Pracht kommt - und die Verpflichtung, die sie mit sich bringt ...
Die	 wesentlichen	 Bestimmungen	 des		
§	 93	 der	 Straßenverkehrsordnung	
1960,	i.d.g.F.,	lauten:
§	93.	Pflichten	der	Anrainer	
(1)	Die	Eigentümer	von	Liegenschaf-
ten	in	Ortsgebieten,	ausgenommen	die	
Eigentümer	 von	 unverbauten,	 land-	
und	 forstwirtschaftlich	genutzten	Lie-
genschaften,	 haben	 dafür	 zu	 sorgen,	
dass	 die	 entlang	 der	 Liegenschaft	 in	
einer	Entfernung	von	nicht	mehr	als	3	
m	vorhandenen,	dem	öffentlichen	Ver-
kehr	dienenden	Gehsteige	und	Gehwe-
ge	einschließlich	der	in	ihrem	Zuge	be-
findlichen	Stiegenanlagen	 entlang	der	
ganzen	Liegenschaft	in	der	Zeit	von	6	
bis	22	Uhr	von	Schnee	und	Verunrei-
nigungen	gesäubert	 sowie	bei	Schnee	
und	Glatteis	bestreut	sind.	Ist	ein	Geh-
steig	(Gehweg)	nicht	vorhanden,	so	ist	
der	Straßenrand	in	der	Breite	von	1	m	
zu	säubern	und	zu	bestreuen

Wir	ersuchen	um	Verständnis!

Gemeinde & Infos

bränden	 gibt	 es	 oft	 auch	 unsichtbare	
Gefahren	 durch	 giftige	 Dämpfe	 und	
Brandrauch.

In	unser	aller	Interesse	wird	daher	ins-
besondere	 ersucht,	 in	 der	 Drescher-
gasse	entlang	der	Friedhofsmauer	nicht	
zu	Parken.	Gleiches	gilt	vom	Pfarrhof	
in	 Richtung	 Nahwärme	 entlang	 des	
bestehenden	 Gehsteiges	 (Sportplatz-
straße)	 und	 in	 der	 Weigensamer 
Straße vom	Bauhof	bis	zum	Ende	des	
Spielplatzes	 (am	 Spielplatz	 befindet	
sich	ein	Löschwasserbehälter).

Gemäß	§	24	Abs.	3d	StVO	ist	das	Par-
ken	u.a.	auf	Fahrbahnen	mit	Gegenver-
kehr	verboten,	wenn	nicht	mindestens	
zwei	 Fahrstreifen	 für	 den	 fließenden	
Verkehr	freibleiben.	Verboten	ist	auch	
das	Parken	auf	Gehsteigen.		

Parken auf Gemeindestraßen
Wir	appellieren	gerade	in	den	Winter-
monaten,	 Ihr	 Fahrzeug	 so	 zu	 parken,	
dass	unsere	Räum-	und	Streufahrzeu-
ge	(Überbreite!)	ungehindert	passieren	
können.	 Ansonsten	 kann	 der	 Winter-
dienst	 in	 solchen	 Straßenzügen	 nicht	
durchgeführt	werden.		

Feuerwehr – Zufahrtsstraßen freihalten

Wertvolle	 Minuten	 gehen	 verloren,	
wenn	 meist	 schweres	 Rettungsgerät	
weit	getragen	werden	muss.	Parkende	
Autos	auf	Zufahrten	kommen	sehr	teu-
er,	sie	könnten	im	Ernstfall	Menschen-
leben	kosten.	Deshalb	sollte	das	Fahr-
zeug	nie,	d.h.	auch	nicht	für	kurze	Zeit,	
in	Bereichen	abgestellt	werden,	die	als	
Brandschutz-Zone,	 Feuerwehrzufahrt	
oder	-fläche	gekennzeichnet	sind.
Denn	 solche	Bereiche	 dienen	 als	Be-
wegungsflächen	 für	Einsatzfahrzeuge,	
die	 gerade	 bei	Drehleitern	 einen	 gro-
ßen	Aktionsradius	benötigen,	um	wirk-
sam	eingesetzt	werden	zu	können.	
Auch sollte immer so geparkt wer-
den, dass eine Mindestdurchfahrts-
breite von drei Metern für die Ein-
satzfahrzeuge frei bleibt. 

Auch	Hydranten	an	Straßen-	und	Bür-
gersteigen	müssen	frei	bleiben,	da	die-
se	 für	 die	 Feuerwehr	 oft	 die	 einzige	
Entnahmestelle	 für	 Löschwasser	 dar-
stellen.
Gebäude,	 die	 weiter	 von	 öffentlichen	
Straßen	 entfernt	 liegen,	 können	 von	
der	 Feuerwehr	 nicht	 angefahren	 wer-
den.	Hier	müssen	oft	längere	Strecken	
zu	Fuß	mit	schwerem	Einsatzgerät	zu-
rückgelegt	 werden.	 Solche	 Zugänge	
müssen	 eine	 Breite	 von	 1,25	 Metern	
und	 Türbreiten	 von	 einem	Meter	 ha-
ben.	Diese	Wege	dürfen	also	nicht	als	
Abstellfläche	genutzt	werden.

Auch	 wenn	 man	 neugierig	 ist,	 sollte	
man	bei	einem	Unglücksfall	genügend	
Sicherheitsabstand	zu	den	Lösch-	und	
Rettungsmannschaften	halten,	um	de-
ren	Arbeit	nicht	zu	behindern.	Hier	ap-
pelliert	 die	 Feuerwehr	 an	 das	Verant-
wortungsbewusstsein.

Man	hilft	dabei	aber	auch	sich	selber,	
da	 nur	 durch	 genügend	 Sicherheits-
abstand	 eine	 Eigengefährdung	 aus-
geschlossen	 werden	 kann.	 Unbedingt	
den	Anweisungen	von	Feuerwehr	und	
Polizei	folgen,	denn	gerade	bei	Groß-
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Leerstehende Räume am Ortsplatz zu vermieten

Freizeitwohnungspauschale

Wer hat Interesse sich zu verändern?  Wer denkt an die Chancen nach der derzeitigen Krise?
Oder wer kennt jemanden der sich verändern/selbständig machen möchte?
Es	gibt	sehr	viele	Möglichkeiten	den	Raum/Räume	zu	nützen.
	 *	 Verkauf	 	 Größe:		 ca.	140	m²	(auch	teilbar)
	 *	 Gastronomie	(Cafe,	…)	 	 	 +	Keller	ca.	50m²	
	 *	 Beratung	 	 	 optional	Außenbereich
	 *	 Büro	 	 Lage:		 zentrale	Lage
	 *	 Praxis	 	 Ort:		 Atzbach	–	Gemeindeamt
	 *	 etc.	 	 Parkplätze:	 vorhanden
Die	Gemeinde	ist	für	vieles	offen	und	kann	eventuell	auch	unterstützen.
Für	Fragen	steht	Ihnen	AL	Karl-Heinz	Thalhammer	unter	der	Tel.-Nr.	07676	8415	-	73	gerne	zur	Verfügung.

Mit	 01.01.2019	 trat	 das	 OÖ	 Touris-
musgesetz	2018	in	Kraft,	welches	die	
Einhebung	 einer	 Landesabgabe	 für	
Freizeitwohnungen	und	 leehrstehende	
Wohnungen	durch	die	Gemeinden	 re-
gelt.	Abgabenpflichtig	sind	die	Eigen-
tümer(innen)	 von	 Freizeitwohnsitzen	
und	leerstehenden	Wohnungen,	in	wel-
chen	während	eines	Kalenderjahres	für	
zumindest 26 Wochen keine Person 
mit Hauptwohnsitz gemeldet	war.

Ausnahmetatbestände:
Auch	ohne	entsprechende	Hauptwohn-
sitzmeldung	 besteht	 keine	 Abgabe-
pflicht,	 wenn	 die	 Wohnung	 überwie-
gend	 für	 einen	 der	 folgenden	 Zweck	
benötigt	wird:
*	 als	Gästeunterkunft

*	 zur	Erfüllung	der	Schulpflicht	oder	
zur	 Absolvierung	 einer	 allgemein	
bildenden	 höheren	 oder	 berufsbil-
den	 Schule	 oder	 einer	 Hochschule	
oder	zu	Absolvierung	einer	Lehre

*	 zur	Ableistung	des	Wehr-	oder	Zivil-
dienstes

*	 zur	 Berufsausübung,	 insbesondere	
als	Pendler/in

*	 zur	 Unterbringung	 von	 Dienstneh-
mer/innen

*	 die	Wohnung	 aus	 gesundheitlichen	
oder	 altersbedingten	 Gründen	 auf-
gegeben	werden	musste

*	 in	den	vergangen	5	Jahren	zumindest	
immer	 eine	Wohnung	 durchgängig	
mit	Hauptwohnsitz	im	Rahmen	des	
Familienverbandes	des	Eigentümers	
bewohnt	war.

Entrichtung und Höhe der Abgabe:
Soweit	 keine	Ausnahme	 gegeben	 ist,	
wird	 die	 Freizeitswohnungspauscha-
le	 jährlich	 zum	15.	November	 vorge-
schrieben.

Für die Jahre 2019 und 2020 wird 
die Vorschreibung nach einer genau-
en Erhebungsphase der Freizeitwoh-
nungen im Frühjahr 2021 erfolgen.

Bei	 Entstehen	 einer	 Abgabenpflicht	
beträgt	 die	 Höhe	 der	 Pauschale	 pro	
Jahr
*	 für	Wohnungen	bis zu 50 m² 
	 Nutzfläche		 € 72,00
*	 für	Wohnungen	 über 50 m² 
	 Nutzfläche	 € 108,00
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Pfarrcaritas Kindergarten Atzbach

Eltern	 von	 Volksschülern,	 die	 ihre	
Kinder	 am	 Nachmittag	 im	 Schuljahr	
2021/22	 nicht	 selbst	 betreuen	 können	
und	 dringenden	Bedarf	 an	 einem	Be-
treuungsplatz	 haben,	 haben	 die	Mög-
lichkeit	 sich	 bis	 spätestens	 1.	 April	
2021	 im	Pfarrcaritaskindergarten	Atz-
bach	um	einen	Betreuungsplatz	zu	be-
werben.
Die	 Anzahl	 an	 freien	 Plätzen	 ist	 be-
grenzt.	Voraussetzung	für	eine	Aufnah-
me	ist	die	Berufstätigkeit	beider	Eltern	
am	 Nachmittag.	 Bevorzugt	 werden	
Schüler	der	1.	und	2.	Schulstufe.

Nachmittagsbetreu-
ung für Volksschüler

Der	 Pfarrcaritaskindergarten	 Atzbach	
hat	auch	in	Coronazeiten	wie	gewohnt	
geöffnet.	Eltern	können	beruhigt	ihrer	
Berufstätigkeit	 weiter	 nachgehen	 und	
wissen	die	Kinder	gut	betreut.	Kinder	
und	Personal	machen	das	Beste	aus	der	
momentanen	Situation	und	finden	viele	
Möglichkeiten,	jeden	Tag	trotz	allem	in	
fröhlicher	Gemeinschaft	zu	verbringen.	

Die	 Empfehlung	 viel	 Zeit	 an	 der	
frischen	 Luft	 zu	 verbringen,	 wird	
mit	 Freude	 täglich	 umgesetzt.	

Regelmäßige	 Waldbesuche	 und	 täg-
liche	 Bewegung	 im	 Garten	 sind	
schließlich	 seit	 langem	 im	 pädago-
gischen	 Konzept	 des	 Pfarrcarita-
skindergarten	 Atzbach	 verankert!

Herbstlicher	Spaß	im	Garten

Auf	geht‘s	in	den	Wald!

Am 24.12.2020 und am 31.12.2020 haben 
alle Altsto�sammelzentren im Bezirk 
Vöcklabruck geschlossen. 
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Volksschule Atzbach

„Die einzige Konstante im Leben ist die 
Veränderung“. (Zitat des griechischen 
Philosophen Heraklit 520 – 460 v. Chr.) 

Wie	 in	 allen	 gesellschaftlichen	 Be-
reichen	 unseres	 Lebens	 wurde	
auch	 das	 Lehren	 und	 Lernen	 in	 un-
serer	 Volksschule	 dieses	 Jahr	 ge-
prägt	 von	 den	 Auswirkungen	 der	
weltweit	 grassierenden	 Epidemie.	

Zwischen	Jahresbeginn	2020	und	dem	
ersten	 Lockdown	 vor	 Ostern	 gab	 es	
kaum	 Zeit,	 das	 Geschehen	 zu	 verar-
beiten,	 im	 Zentrum	 stand	 die	 Bewäl-
tigung	 der	 Maßnahmen	 zum	 Schutz	
der	 Gesundheit	 und	 zur	 Aufrecht-
erhaltung	 des	 Bildungsfortschritts.
Für	 die	 gute	 Zusammenarbeit	 der	
Schulpartner	 und	 die	 schulische	 Un-
terstützung	 durch	 die	 Eltern	 wäh-
rend	 der	 folgenden	 Phase	 des	 Di-
stance	 Learnings	 möchte	 ich	 mich	
noch	 einmal	 herzlich	 bedanken.

Die	 Erfahrungen,	 die	 wir	 während	
dieser	 Zeit	 sammeln	 konnten,	 ha-
ben	 uns	 auch	 gezeigt,	 wie	 wichtig	
der	 persönliche	 Austausch	 und	 ein	
ehrliches	 und	 wertschätzendes	 Feed-
back	 sind,	 um	 weiter	 gut	 durch	 die-
ses	 so	 besondere	 Jahr	 zu	 kommen.

Deshalb	standen	zu	Beginn	des	Winter-
semesters	2020/21	all	jene	Maßnahmen	
und	 Planungen	 im	 Vordergrund,	 die	

Schuljahr 2020/21 – Ein Jahr der Veränderungen

einerseits	darauf	abzielten,	Präsenzun-
terricht	so	lange	wie	möglich	aufrecht	
zu	erhalten	und	gleichzeitig	die	Moti-
vation	 der	 SchülerInnen	 zu	 befeuern.	

Dazu	 zählen	 neben	 dem	 Einhal-
ten	 zusätzlicher,	 vorgeschriebener	
Hygienevorschriften	 auch	 die	 Re-
duktion	 von	 Schulveranstaltungen,	
Einschränkungen	 beim	 projektori-
entierten,	 offenen	 Lernen	 und	 ver-
änderte,	 schulische	 Rahmenbedin-
gungen	 mit	 massiven	 Auswirkungen	
auf	 das	 tägliche	 Unterrichten	 bei-
spielsweise	 von	 Musik,	 Bewegung	
und	 Sport	 sowie	 den	Werkunterricht.	

Gleichzeitig	durften	wir	zusammen	mit	
den	Kindern	 aber	 auch	 das	 erste	Mal	
einen	Baum	 im	Schulgarten	pflanzen,	
Riesenkürbisse	 aus	 den	 Schulbeeten	
ernten	und	für	karitative	Zwecke	ver-
arbeiten	sowie	erstmals	mit	2	Klassen	
ins	 Hallenbad	 nach	 Lenzing	 fahren.	

Frischen	 Rückenwind	 bekamen	 wir	
im	 Lehrerteam	 durch	 den	 Wechsel	
von	 Fr.	 Nicole	 Kronberger	 an	 unsere	
Schule	 (4.	 Klasse)	 und	 die	 Neuein-
stellung	 von	 Fr.	 Hirsch	 (1.	 Klasse).
Es	 ist	 nicht	 die	 Zeit	 für	 Festhalten	
an	 gewohnten	 Abläufen,	 für	 egoisti-
sche	Alleingänge,	wenn	dies	negative	
Auswirkungen	 in	 anderen	 Bereichen	
zur	 Folge	 hat.	 Ein	 wertschätzender	
und	 ehrlicher	 Umgang	 mit	 respekt-
voller	 Anerkennung	 der	 Leistungen	
des	 Anderen	 ist	 zum	 Gelingen	 posi-
tiver	 Veränderungen	 Voraussetzung.
Damit	 motiviertes	 Lernen	 unter	 die-
sen	 Umständen	 in	 der	 Schule	 ge-
lingen	 kann,	 bedarf	 es	 auch	 wei-
terhin	 der	 Zustimmung	 aller	 zu	
Verzicht	 und	 Einschränkungen.	
Unsere	 SchülerInnen	 geben	
uns	 dafür	 ein	 gutes	 Vorbild	 ab.	
War	 es	 unter	 den	Kindern	 zu	 Jahres-
beginn	2020	noch	gängige	Sichtweise,	
den	 Schulbesuch	 als	MUSS	 zu	 emp-
finden,	 konnten	 wir	 eine	 Änderung	
dieser	 Einstellung	 zu:	 „Wann	 dürfen	
wir	 wieder	 in	 die	 Schule	 gehen?“,	
beobachten.	 Dieses	 positive	 Feed-
back	 freut	 uns	 sehr	 und	 spornt	 uns	
zusätzlich	 an,	 bei	 allen	 Veränderun-
gen	auch	das	Positive	daran	zu	sehen.

Meistern	wir	 gemeinsam	 die	 Heraus-
forderungen	im	Hier	und	Jetzt,	suchen	
die	 Chancen,	 die	 jede	 Veränderung	
mit	 sich	 bringt	 und	 blicken	wir	 posi-
tiv	 ins	 Jahr	 2021	 nach	 dem	 Motto:	

„Herr, gib mir die Gelassenheit, Din-
ge hinzunehmen, die ich nicht ändern 
kann, den Mut, Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann, und die Weis-
heit, das Eine vom Anderen zu unter-
scheiden!“  (Reinhold Niebuhr)

Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2021 wünscht 

das Lehrerteam der VS Atzbach!„Ausheben	der	Erde	für	unseren	Weihnachtsbaum	im	Schulgarten“

„Gesunde	Ernährung	mit	selbst	einge-
legtem	Kürbis-Zucchinigemüse“
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Trinkwasseruntersuchung
Gemeinde & Infos

Probenahmen und Beratung
Die	Aktion	des	Landes	Oberösterreich	
"Für unser Trinkwasser unterwegs" 
unterliegt	 einem	 offiziell	 genormten	
Qualitätssicherungssystem	 und	 steht	
für
• technische	 Begutachtung	 der	 Was-
serversorgungsanlage	 durch	 einen	
zertifizierten	Wassermeister,

• unabhängige	Beratung	für	Brunnen-
besitzer/innen	und

• fachgerechte	Entnahme	und	Analyse
der	Wasserprobe.

Die chemisch-physikalische 
Prüfung
Bei	der	chemisch-physikalischen	Prü-
fung	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 quali-
tätsgesicherte	 Prüfung,	 die	 nach	 ISO	
17025	akkreditiert	ist.
Untersucht werden
1. Geruch,	Aussehen,	Farbe,	Trübung

sensorisch,	 pH-Wert,	 Leitfähig-
keit	 (20	 °C),	 Temperatur,	 Nitrat,	
Nitrit,	 Ammonium,	 Sulfat,	 Chlo-
rid,	 Phosphat,	 Fluorid,	Wasserhär-
te,	 Calcium,	 Magnesium,	 Karbo-
nathärte,	Natrium	und	Kalium	vor	
Ort	bzw.	im	Laborbus

2. Eisen,	Mangan,	TOC,	Uran,	Benta-
zon,	Selen,	Nickel,	Kupfer,	Chrom
gesamt,	 Arsen,	 Antimon,	 Bor,
Zink,	 Aluminium,	 Quecksilber,
Cadmium,	 Blei	 und	 Thallium	 im
Landeslabor

3. Ausgewählte	Pestizide

Diese	Prüfung	enthält	für	die	Beurtei-
lung	 von	 Trinkwasser	 alle	 relevanten	
Parameter.

Der	Vorab-Bericht	kann	am	Nachmit-
tag	des	Einsatztages	von	den	Aktions-
teilnehmern	 beim	 Laborbus	 abgeholt	
werden.	 Bei	 Abholung	 erhalten	 Sie	
ein	eingehendes	Beratungsgespräch	in	
technischer	 und	 chemischer	Hinsicht.	
Der	Gesamtbericht	wird	zugesendet.

Die bakteriologische 
Routineuntersuchung
Diese	 erfolgt	 gemäß	 Trinkwasser-
verordnung,	 BGBl.	 II	 Nr.	 304/2001	
i.d.g.F.	 (Verordnung	über	die	Qualität	
von	Wasser	für	den	menschlichen	Ge-
brauch)	von	hiezu	berechtigten	Perso-
nen	oder	Stellen.

Diese	Prüfung	umfasst:
• Bestimmung	der	kolonienbildenden
Einheiten	(KBE)	bei	22	und	37	°C	
nach	72	und	48	Stunden

• Nachweis	 von	 Indikatorbakterien
(Escherichia	coli,	 coliforme	Keime	
und	Enterokokken)

Von	 der	 Untersuchungsstelle	 wird	 in	
der	 Regel	 binnen	 2	 -	 4	 Wochen	 ein	
Prüfbericht	 mit	 den	 Messergebnissen	
und	einer	Beurteilung	an	den	Auftrag-
geber	(Aktionsteilnehmer)	übermittelt.

Kosten
Für	 die	 chemisch-physikalische	
Prüfung	 und	 die	 bakteriologische	
Routineuntersuchung	 werden	 eine	
Tagespauschale	 von	 170	 Euro	 (über-
nimmt	 die	Gemeinde	Atzbach)	 sowie	
für	 jede untersuchte Probe 50 Euro 
verrechnet.

Je	Teilnehmer	kann	nur	eine	Probeent-
nahmestelle	vorgemerkt	werden.
Es	 werden	 nur	 jene	Anlagen	 beprobt	
und	begutachtet,	welche	auch	tatsäch-
lich	 für	 die	 Trinkwassergewinnung	
verwendet	werden.

Anmeldungen bis 31.01.2021 
am Gemeindeamt Atzbach möglich.

Begutachtung	von	Brunnen	und	Analyse	des	Trinkwassers
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Bauernmarkt / Bauernschaft

Einmal	im	Monat	wird	der	Bauhof	der	
Gemeinde	zur	Markthalle	und	viele	hat	
das	Angebot	 bereits	 überzeugt,	 man-
che	 sind	 noch	 etwas	 zurückhaltend.	
Wir	 sprechen	 vom	 Bauernmarkt,	 der	
seit	 20.10.2018	 jeden	 3.	 Samstag	 im	
Monat	 im	Bauhof	 unter	 der	Bezeich-
nung	 „Atzbacher	 Markttag“	 abgehal-
ten	wird.

„Sei	 genial	 –	 kauf	 regional“	 lautet	
sein	Motto	und	deshalb	sind	auch	nur	
Landwirte	aus	der	Region	für	das	Wa-
renangebot	zuständig.

Mit	verschiedenen	Schwerpunkten	der	
Jahreszeit	entsprechend	versuchen	die	
Bauern	 um	 Vereinsobmann	 Hubert	
Huemer	ein	breites	Lebensmittelange-
bot	zu	präsentieren.

Viel	Kleinarbeit	steckt	dahinter	bis	ein	
Produkt	 zum	 Kauf	 angeboten	 wird.	
Der	Kunde	merkt	 natürlich	 nicht	 viel	
davon.	 Die	 Landwirte	 freuen	 sich,	
wenn	 ihre	 Produkte	WERT	 geschätzt	
werden.	

Ein besonderes Angebot besteht 
auch für Vereine oder Perso-

nen, die manchmal nur an einem 
Markttag saisonale Produkte 

etwa aus dem eigenen Hausgarten 
anbieten möchten. Sie sind beim 
Bauernmarkt-Team genau rich-

tig und herzlich willkommen.

Sei auch DU genial und lass Dich 
vom Angebot überzeugen.

Der	 bewährte	 Maschinenverleih	 der	
Atzbacher	-	Bauernbund	–	Ortsgruppe	
bietet	folgende	Maschinen	an:
Holzbündelgerät
Das	 Gerät	 dient	 zum	 Herstellen	 von	 
1	 -	 Meter	 langen	 Scheitholzbündeln	
mit	 einem	 Raummeter,	 welche	 dann	
zum	Trocknen	und	Transportieren	be-
quem	 mit	 Kran,	 Frontlader	 oder	 Pa-
lettengabel	 bewegt	 werden	 können.	
Gebunden	 wird	 mit	 Gewebebändern.	
Diese	 starken	 25mm	 Bänder	 werden	
mit	 einer	 Ratsche	 gespannt	 und	 kön-
nen	mehrmals	verwendet	werden.
Das	 Holzbündelgerät	 hat	 eine	 
Dreipunktanhängung	und	ist	ab	sofort	
verfügbar.		
Kontaktperson:	Wiesmair	Josef	
Timberlift für die Holzrückung 

Dies	ist	ein	universelles	Gerät	auf	der	
Traktorhydraulik	 und	 kann	 wie	 eine	
Rückezange	 für	 Schwachholz	 und	
Wied	 eingesetzt	werden,	 als	 auch	 für	
stärkeres	Holz	 zum	Rücken	 und	Ver-
laden.	 Für	 den	 Einsatz	 mit	 kleineren	
Traktoren	ab	etwa	60-70	PS	ist	dieser	
Kran	 auch	 mit	 Rädern	 ausgestattet.	
Die	 Reichweite	 beträgt	 fünf	 Meter.	
Das	 Gerät	 verfügt	 über	 eine	 eigene	
Hydraulikversorgung.
Kontaktperson:	Thaller	Johann

Weiters stehen folgende Geräte 
ebenfalls zur Verfügung:
•	Meterholzspalter	 (für	 Traktoranbau)	
Kontaktperson:	Eder	Herbert
•	Astsäge	 –	 teleskopierbar	 auf	 4	 m	 - 
zum	Freischneiden	von	Waldrändern	
und	Wegen
	 	Kontaktperson:	Eder	Herbert	
Die	Geräte	werden	zum	Selbstkosten-
preis	verliehen,	für	BB-Mitglieder	gilt	
der	halbe	Preis.

Maschinenverleih

Bauernmarkt geht in sein 3. Jahr!

Das	Wahljahr	2021	wird	am	24.	Jänner	
mit	 der	OÖ.	Landwirtschaftskammer-
wahl	 eröffnet.	 Gewählt	 werden	 dabei	
35	 Mitglieder	 der	 Landwirtschafts-
kammer-Vollversammlung,	 die	 in	 der	
Folge	Präsident/Präsidentin	und	Vize-
präsident/Vizepräsidentin	 bestimmen.	
Das	Ortsergebnis	gibt	auch	die	Zusam-
mensetzung	 des	 Ortsbauernausschus-
ses	in	unserer	Gemeinde	vor.	

Wahlzeit:	 von 07:30 bis 12:00 
Wahllokal:	 Sitzungssaal 
 Gemeindeamt Atzbach

Wahlberechtigt	sind	alle	Personen,	die	
am	 30.	 September	 2020	 Mitglieder	
der	 Landwirtschaftskammer	 sind,	 das	
heißt	 im	 Wesentlichen	 alle	 Eigentü-
mer	und	Bewirtschafter	von	land-	und	
forstwirtschaftlichen	 Grundstücken	

Landwirtschaftskammerwahl am 24.01.2021
mit	mindestens	2	Hektar	Fläche	sowie	
deren	 Familienangehörige.	 (zB	 Ehe-
gatten,	 hauptberuflich	 mitarbeitende	
Kinder,	am	Hof	wohnende	Übergeber)
Bei	 der	 Landwirtschaftskammerwahl	
kann	 auch	mittels	 Briefwahlkarte	 ge-
wählt	 werden.	 Diese	 ist	 bis	 wenige	
Tage	vor	 der	Wahl	 bei	 der	Gemeinde	
zu	 beantragen.	 Die	 Briefwahlkarte	
kann	 ab	 Mitte	 Dezember	 beantragt	
werden	 und	 wird	 ab	 den	 ersten	 Jän-
nertagen	vom	Gemeindeamt	zugestellt	
bzw.	ausgegeben.	Die	Wahlkarte	muss	
vor	 dem	 Wahltag	 am	 Gemeindeamt	
einlangen	 oder	 am	Wahltag	 während	
der	Wahlzeiten	 im	Wahllokal	abgege-
ben	werden.
Nähere	Informationen	finden	Sie	unter	
www.ooe.lko.at/wahl
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Musikkapelle Atzbach

Corona-Pandemie
Nachdem	 die	 Musikkapelle	 Atzbach	
am	 Faschingssamstag	 noch	 voller	
Freude	mit	sieben	maskierten	Gruppen	
um	 die	Häuser	 zog,	machte	 auch	 die	
Corona-Pandemie	vor	uns	keinen	Halt.	
So	mussten	wir	Mitte	März	bis	Mitte	
Juni	den	Probenbetrieb	einstellen.	
Ab	 10.	 Juni	 2020	 durfte	 dann	 –	 auf-
grund	von	Platzmangel	im	Musikheim	
–	im	Pfarrsaal	geprobt	werden.	Natür-
lich	 unter	 Einhaltung	 des	Mindestab-
stands.	So	starteten	wir	mit	den	Proben	
zur	Hochzeit	unseres	Stabführers	und	
Obmann-Stv.	Kinberger	Paul	jun.	

Musikalischer Sommergruß 
am 26. Juli 2020
Nach	langer	Zeit,	wo	die	MK	Atzbach	
nicht	 für	 die	 Bevölkerung	 musizie-
ren	 konnte,	 gestalteten	wir	 nach	 dem	
Pfarrgottesdienst	 ein	 Platzkonzert	 am	
Kirchenplatz.	 Danach	 folgten	 weiter	
Ständchen	im	Ort	und	in	umliegenden	
Ortschaften.

Musikausflug
„Tour de Wirt“
Mitte	 September	 fand	 der	 Musikaus-
flug	unter	dem	Motto	„Tour	de	Wirt“	
statt.	 Bei	 strahlendem	 Sonnenschein	
machten	 wir	 uns	 auf	 unseren	 Rädern	
auf	 den	Weg	 von	Wirt	 zu	Wirt.	 Wir	
verbrachten	 einen	 lustigen	 Tag	 bei	
schönstem	 Wetter.	 	 Bei	 einer	 guten	
Jause	 bei	 der	Mostschenke	Weißböck	
ließen	wir	den	Tag	ausklingen.

Primiz Franziskus 
Schachreiter
Am	27.	September	2020	feierte	Fran-
ziskus	 Schachreiter	 seine	 Primiz	 co-
ronabedingt	unter	freiem	Himmel.	Der	
Wettergott	 meinte	 es	 gut	 mit	 uns,	 so	
war	 es	 ein	 strahlend	 schöner	 Herbst-
tag.	Den	feierlichen	Einzug	mit	mehre-
ren	Vereinen	und	der	Pfarrbevölkerung	
durften	wir	musikalisch	gestalten.	Der	
Gottesdienst,	der	am	Kirchenplatz	ab-
gehalten	wurde,	wurde	vom	Kirchen-
chor,	 dem	 Schachreiter	 Familienchor	
und	 einem	Quartett	 der	MK	Atzbach	
umrahmt.	

Musikjahr 2020

Text: Karin Pabst, Foto: Musikverein Atzbach und Dr. Karl Penninger

Info Herbstkonzert 
Aufgrund	 des	 zweiten	Lockdowns	 ab	
Anfang	November	mussten	wir	neuer-
lich	den	Probenbetrieb	bis	auf	Weiteres	
einstellen.	 Auch	 unser	 traditionelles	
Herbstkonzert	 musste	 daher	 abgesagt	
werden.

Hochzeiten
Am	12.	 September	 2020	war	 es	 end-
lich	 soweit	 und	 wir	 durften	 unseren	
Stabführer	 und	 Obmann-Stv.	 Paul	
Kinberger	 jun.	musikalisch	 begleiten,	
als	er	seiner	Elke	das	Ja-Wort	gab.	Wir	
gratulieren	 nochmals	 und	 wünschen	
euch	nur	das	Beste.
Ebenfalls	gratulieren	wir	unserer	lang-
jährigen	Marketenderin	Verena	Ehren-
fellner	 (Mairinger),	 die	 zwei	 Stunden	
später	ihren	Lukas	heiratete.	
Bei	 strahlendem	 Sonnenschein	 spiel-
ten	wir	beiden	Brautpaaren	ein	Ständ-
chen	und	überbrachten	so	unsere	lieb-
sten	Glückwünsche.

Erntedankfest
Am	20.	September	2020	fand	das	Ern-
tedankfest	 statt,	wo	wir	 ein	Platzkon-
zert	vor	der	Kirche	zum	Besten	gaben.
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Freiwillige Feuerwehr 

Funklehrgang

In	 3	 Lehrgangstagen	 wurde	 von	 den	
Ausbildnern	des	Bezirks	Vöcklabruck	
insgesamt	 44	Kameraden	 das	Funken	
und	 das	 notwendige	Wissen	 dazu	 ge-
lehrt.	
Auch	 7	 Teilnehmer	 der	 FF	 Atzbach	
waren	dabei	und	haben	den	Lehrgang	
erfolgreich	abgeschlossen.	

Wir	gratulieren	recht	herzlich	und	be-
danken	uns	für	die	geopferte	Freizeit!

Freiwillige Feuerwehr Atzbach

16 Stunden Erste Hilfe Kurs
32	Teilnehmer	nutzten	die	Chance	sich	
in	Sachen	Erste	Hilfe	wieder	 auf	 den	
neuesten	 Stand	 zu	 bringen.	 An	 zwei	
Wochenenden	wurde	im	Feuerwehrde-
pot	vom	Roten	Kreuz	ein	16	Stunden	
Erste	 Hilfe	 Kurs	 abgehalten.	Wir	 be-
danken	 uns	 bei	 den	Vortragenden	 für	

die	kurzweiligen	16	Stunden,	und	auch	
bei	den	Kameraden	für	die	großartige	
Bereitschaft	 sich	 wieder	 fortzubilden	
und	 ihre	Freizeit	dafür	zur	Verfügung	
zu	stellen!

Technische Hilfeleistung
Am	 21.	 Februar	 wurde	 mit	 der	 THL	
Abnahme	 der	 Abschluss	 einer	 wo-
chenlangen	 Vorbereitung	 auf	 dieses	
Leistungsabzeichen	 beendet.	 Diese	
umfangreiche	 Prüfung	 wurde	 von	 25	
Kameraden	 der	 FF	 Atzbach	 in	 ver-
schiedenen	 Stufen	 abgelegt.	 Der	 In-
halt	 dieser	 Leistungsprüfung	 umfasst	
die	 technische	Abwicklung	eines	Ver-
kehrsunfalls	mit	eingeklemmter	Person	
vom	Angriffsbefehl,	der	Absicherung,	
den	 Geräteaufbau	 bis	 zum	 Arbeiten	

mit	dem	hydraulischen	Rettungsgerät.	
Weiters	muss	jeder	Teilnehmer	die	ge-
naue	Position	der	Gerätschaften	in	den	
Fahrzeugen	 wissen.	 In	 der	 Stufe	 III	
sind	zusätzlich	Fragen	und	Einsatzbei-
spiele	zu	beantworten.
Unter	 der	 Leitung	 von	 HAW	Werner	
Kronlachner	erreichten	16	Kameraden	
die	Stufe	III	(Gold),	5	Kameraden	die	
Stufe	II	(Silber)	und	4	Kameraden	die	
Stufe	I	(Bronze).

Friedenslichtaktion
Auch	heuer	wird	das	Friedenslicht	am	
Vormittag	 des	 24.	Dezember	 von	 der	
Feuerwehrjugend	 ausgetragen,	 so	 es	
die	Covid-19-Situation	zulässt.

Text und Foto: Feuerwehr Atzbach
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Katholische Jugend / Spiegel

Das	vergangene	Vereinsjahr	verlief	lei-
der	auch	bei	der	KJ-Atzbach	anders	als	
geplant.
Sämtliche	 Veranstaltungen,	 wie	 zum	
Beispiel	 das	 jährliche	Kartfahren	 und	
die	Fahrt	zum	Salzburger	Christkindl-
markt,	 mussten	 abgesagt	 werden.	
Auch	 den	 im	Herbst	 geplanten	Tanz-
kurs	haben	wir	auf	das	kommende	Jahr	
verschoben.

Im	Sommer	hatten	wir	 jedoch	Glück,	
wir	konnten	das	Highlight	des	Jahres,	
den	Jugendausflug,	 abhalten.	Coron-
abedingt	 fuhren	wir	anstatt	drei	Tage,	
nur	einen	Tag,	wobei	der	Spaß	sicher	
nicht	 zu	 kurz	 kam.	 Bei	 strahlendem	
Sonnenschein	 ging	 es	 nach	 Schlad-
ming,	wo	wir	mit	dem	Mountain	Go-
kart	 die	 Hochwurzen	 runterfetzten.	
Anschließend	 kühlten	 wir	 uns	 an	 ei-
nem	nahegelegenen	Badesee	ab.	Zum	
Abschluss	 kehrten	 wir	 im	 Müllner	
Bräu	in	Salzburg	ein.

Jugendjahr 2020

Beim	 Ferienprogramm	 der	 KJ-Atz-
bach	 fuhren	 wir	 am	 14.	 August	 mit	
einigen	 Kindern	 zur	 Trampolinhalle	
nach	Stadl	Paura.
Eine	weitere	Besonderheit	für	uns	alle	
ist	der	Atzbacher	Kirtag.	Die	KJ-Atz-
bach	 konnte	 zwar	 nicht	wie	 gewohnt	
das	Festzelt	aufstellen,	aber	durch	die	
Unterstützung	 unserer	 tüchtigen	 Ver-
einsmitglieder	 trotzdem	 einen	 tollen	
Kirtagsstand	abhalten.

In	Summe	können	wir	 auf	 ein	verän-
dertes,	 jedoch	 auch	 erlebnisreiches	
Vereinsjahr	zurückblicken.	Trotz	allem	
freuen	 wir	 uns	 auf	 2021	 und	 hoffen,	
dass	wir	unsere	Gemeinschaft	bei	der	
KJ-Atzbach	wieder	aktiver	leben	kön-
nen.

In diesem Sinne, bleibt alle gesund!

Die	 Spielgruppe	 in	 Atzbach	 gibt	 es	
nun	schon	seit	15	Jahren.	Viel	hat	sich	
in	dieser	Zeit	getan	und	sehr	gut	wei-
terentwickelt.	 Die	 Eltern-Kind-Spiel-
gruppen	in	Atzbach	gehören	schon	fix	
dazu.	So	wäre	es	auch	für	den	heurigen	
Herbst	 wieder	 geplant	 gewesen,	 mit	
drei	Spielgruppen	und	einer	Babymas-
sage	zu	starten.
Dies	 war	 aufgrund	 der	 steigenden	
Corona-Infektionszahlen	 leider	 nicht	
möglich.

Wir	hoffen,	dass	wir	im	Frühjahr	wie-
der	starten	können.

Um	 die	 Zeit	 ein	 wenig	 kurzweiliger	
zu	gestalten,	haben	wir	ein	paar	Baste-
lideen	für	euch:

Knetmasse:
Zutaten:	 50	dag	glattes	Mehl
	 20	dag	Salz
	 2	EL	Alaun	(Apotheke/Drogerie)
	 2-3	EL	Öl
	 ca.	1/2	Liter	kochendes	Wasser
	 ca.	1	Kaffeelöfferl	Lebensmittelfarbe
Zubereitung:	 Mehl	mit	 Salz	 und	Alaun	mischen,	 kochendes	Wasser,	Öl	 und	

Lebensmittelfarbe	dazugeben	und	gut	durchkneten	bis	die	Masse	
ganz	 geschmeidig	wird.	Wenn	 die	Masse	 zu	 bröselig	 ist,	 dann	
noch	Öl	dazu	geben	-	kein	Wasser!	Die	Masse	in	Plastikdose	luft-
dicht	aufbewahren	(Möglichst	im	Kühlschrank)

Kleine	Kunststücke	können	aus	dieser	Masse	gut	geformt	werden,	an	der	Luft	
getrocknet	und	anschließend	mit	Farbe	bemalt	werden.

Bastelidee:

Text	und	Foto:	Lisa	Schachermair
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Kameradschaftsbund / Familienfreundliche Gemeinde

Am	 1.	 November	 2020	 nach	 der	 hl.	
Messe	 ehrte	 das	 Schwarze	 Kreuz	 im	
GH	 Schachinger	 2	 verdienstvolle	
Mitarbeiter.	Im	Namen	der	Landeslei-
tung	 unter	 Geschäftsführer	 Brigadier	
Dr.	 Johannes	 Kainzbauer	 überreichte	
ÖSK	 Obmann	Wolfgang	 Haas	 Herrn	
Josef	 Vorhauer	 das	 Ehrenkreuz	 des	
ÖSK	 für	 seine	Tätigkeit	 als	 10-jähri-
gen	 Sammler,	 weiters	 wurde	 Johann	
Haas	 mit	 dem	 großen	 Ehrenkreuz	 in	
Gold	für	28	Jahre	als	Sammler	geehrt.

Schwarzes	Kreuz	Obmann	Wolfgang	
Haas	gratulierte	beiden	und	bedankte	
sich	mit	der	Bitte	noch	einige	Jahre	als	
Mitabeiter	zur	Verfügung	zu	stehen.

Kameradschaftsbund 
Atzbach 

Das	„Offene Bücherregal“	der	Ge-
meinde	Atzbach	ist	wieder	unterwegs.	
Durch	 eine	 geplante	 Neuvermietung	
der	 ehemaligen	 Raikaräumlichkeiten	
mussten	 die	 Kinder-	 und	 Jugendbü-
cher	ihren	Platz	verlassen	und	sind	nun	
im	Eingangsbereich	der	Gemeinde	zu	
finden.	

Kinderbücher auf Wanderschaft

Dort	 haben	 sie	 ein	 neues	 Regal	 be-
kommen	 und	 fühlen	 sich	 recht	 wohl.	
Zugänglich	 sind	 sie	 zu	 den	 regulären	
Öffnungszeiten.	 Sie	 gehen	 gerne	 auf	
Reisen	 und	 freuen	 sie	 sich	 auf	 viele	
Kinder,	 die	 sie	 eine	 Weile	 mit	 nach	
Hause	nehmen!	
Lesen und Vorlesen macht schlau!

Bezahlte	Anzeige!
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Gesunde Gemeinde

Die	 Corona-Krise	 stellt	 uns	 alle	 vor	
große	 Herausforderungen.	 Für	 viele	
von	uns	 ist	diese	Situation	mit	Ängs-
ten	und	Unsicherheiten	verbunden,	da	
auch	 Maßnahmen	 immer	 wieder	 neu	
angepasst	werden	müssen.	Gerade	jetzt	
ist	es	deshalb	sehr	wichtig,	die	eigene	
psychische	 Widerstandskraft	 zu	 stär-
ken	und	Ressourcen	zu	mobilisieren.

Ab	ins	Freie!	Bewegung	in	der	Natur	
stärkt	die	innere	Widerstandskraft.

Tipps und Anregungen:
•	Erinnern	 Sie	 sich	 bewusst	 an	 Ihre	
eigenen	 Stärken	 und	 Kompetenzen.	
Wie	 haben	 Sie	 frühere	 Krisen	 und	
Herausforderungen	 bewältigt?	 Wel-
che	Ressourcen	 haben	 Ihnen	 gehol-
fen?	 Gab	 es	 auch	 positive	 Aspekte	
(z.B.	mehr	Zeit	mit	der	Familie	wäh-
rend	dem	letzten	Lockdown)?

•	Kontrolle	und	Sicherheit	ist	wichtig,	
um	möglichen	Krisen	zu	trotzen.	Set-
zen	Sie	konkrete	Schritte	und	struk-
turieren	Sie	Ihren	Alltag.	Planen	Sie	
beängstigende	 Situationen	 vorab	
und/oder	 holen	 Sie	 sich	 Unterstüt-
zung,	 wenn	 nötig.	 Routinen	 geben	
zusätzlich	Sicherheit.

•	Sorgen	Sie	für	Entspannung	und	ge-
nügend	Schlaf!	Achten	 Sie	 auf	 aus-
gewogene	Ernährung	und	auf	ausrei-
chend	Bewegung.	Tauschen	Sie	sich	
regelmäßig	mit	 Ihrem	 sozialen	Um-
feld	aus	und	lassen	Sie	Genuss,	Spaß	
und	 Freude	 nicht	 zu	 kurz	 kommen.	
So	 können	 Sie	 inneren	Anspannun-
gen	vorbeugen.

•	Alle	Gefühle	sind	erlaubt!	Seien	Sie	
nachsichtig	mit	sich	selbst	und	Ihren	
Mitmenschen.	Sorgen	Sie	 für	Rück-
zugsmöglichkeiten	 und	 Abstand,	
sollten	Konfliktherde	entstehen.

•	Soziale	 Verpflichtungen	 können	
überfordern.	Achten	Sie	auf	Ihre	Be-
dürfnisse	 und	 sagen	 Sie	 ruhig	 auch	

Die eigene psychische 
Widerstandskraft stärken

einmal	„nein“.	Sprechen	Sie	konkret	
an,	wenn	Sie	sich	unwohl	fühlen	oder	
sorgen	Sie,	falls	nötig,	für	zusätzliche	
Schutzmaßnahmen.

•	Finden	Sie	einen	gesunden	Umgang	
mit	(sozialen)	Medien	und	versuchen	
Sie	sich	abzugrenzen.	Seien	Sie	ruhig	
auch	einmal	offline.

•	Auch	Ihre	Kinder	können	mit	Ängs-
ten	 und	 Unsicherheiten	 konfrontiert	
sein.	 Nehmen	 Sie	 diese	 ernst	 und	
schenken	Sie	 Ihren	Kindern	die	 nö-
tige	Zuwendung.	Rituale	 sorgen	 bei	
jüngeren	 Kindern	 für	 Stabilität.	 Ju-
gendliche	 brauchen	 den	 Austausch	
mit	 Freunden.	 Wenn	 persönliche	
Treffen	nicht	möglich	 sind,	benötigt	
es	 vielleicht	 einen	 guten	 Kompro-
miss	bezüglich	der	Nutzung	von	so-
zialen	Medien.

Es	 ist	 wichtig,	 sich	 zu	 fragen:	 „Was	
kann	 ich	 konkret	 tun?“.	 Sie	 können	
in	 gewissem	 Maße	 beeinflussen,	 wie	
stark	 Sie	 eine	 mögliche	 Krise	 trifft.	
Vielleicht	 ist	es	auch	notwendig,	dass	
Sie	sich	Unterstützung	holen.	Wenden	
Sie	sich	an	Psychologinnen/Psycholo-
gen	oder	Ärztinnen/Ärzte	-	vor	allem,	
wenn	 Sie	 Ängste,	 Panikattacken,	 er-
höhtes	Suchtverhalten	oder	Schlafstö-
rungen	haben	oder	depressiv	sind.	Sie	
werden	damit	nicht	alleine	gelassen.

Anlaufstellen für professionelle 
psychologische Unterstützung
Folgende	Anlaufstellen	bieten	Rat	und	
psychologische	 Hilfestellung	 in	 den	
herausfordernden	 Zeiten	 der	 Coro-
na-Krise:
•	Telefonseelsorge:	142	
	 oder	www.telefonseelsorge.at
•	Rat	 auf	Draht:	 147	 (24	Stunden	 er-
reichbar)	oder	www.rataufdraht.at	

•	BÖP-Helpline	 (Berufsverband	 Ös-
terreichischer	PsychologInnen):

	 	01	504	8000	oder	www.boep.or.at
•	Krisenhilfe	OÖ:	0732	21	77	
	 (24	Stunden	erreichbar)	oder	
	 www.krisenhilfeooe.at
•	Kinder-	 und	 Jugendanwaltschaft	
OÖ:	0732	77	97	77	oder	

	 www.kija-ooe.gv.at	
•	 Pro	mente	Oberösterreich:
	 www.pmooe.at

Gedanken der Leiterin des 
Stammtisches für Pflegende An-
gehörige 

„ B e s o n d e r e	
Zeiten	 erfor-
dern	 besondere	
Maßnahmen!“	
hört	man	dieses	
Jahr	 an	 allen	
Ecken	 und	 En-
den.	

Leider	ist	auf	Grund	dieser	besonderen	
Maßnahmen	der	Stammtisch	der	pfle-
genden	 Angehörigen	 nur	 sehr	 selten	
möglich	gewesen.	Umso	mehr	bin	ich	
aber	der	Meinung,	dass	es	wichtig	 ist	
sich	umeinander	zu	kümmern.	Sei	es,	
dass	man	über	den	Gartenzaun	ruft	um	
ein	 kleines	 Gespräch	 zu	 führen,	 oder	
einmal	 öfter	 die	 Verwandten	 anruft,	
um	zu	fragen,	wie	es	ihnen	geht.	Auch	
ich	 freue	 mich,	 wenn	 jemand	 anruft,	
der	 Hilfe	 oder	 einen	 Rat	 sucht,	 oder	
wenn	ein	Stammtischmitglied	einfach	
mal	wieder	von	sich	hören	lässt.	Noch	
viel	mehr	freue	ich	mich	auf	die	Aus-
sicht,	 dass	 das	 nächste	 Jahr	 vielleicht	
besser	wird	 und	wir	 unseren	 Stamm-
tisch	wieder	regelmäßig	abhalten	kön-
nen.                 DGKS Waltraud Riener

Stammtisch für  
Pflegende Angehörige

Die	 Eltern/Mutterberatung	 bietet	 El-
tern	 eine	 kostenlose	 Beratung	 mit	
Säuglingen	 und	 Kleinkindern	 bis	 3	
Jahren.
SCHWANENSTADT: 
Jeden	 zweiten	 Donnerstag	 im	 Monat	
von	14.30	–	17	Uhr	im	Elter-Kind-Zen-
trum	Attnang,	 Römerstraße	 48,	 4800	
Attnang-Puchheim
WOLFSEGG a.H.:
Jeden	 ersten	 Dienstag	 im	 Monat	 ab	
15.30	Uhr	im	Gemeindeamt	Wolfsegg.	
IN OTTNANG a.H.
Jeden	 ersten	 Dienstag	 im	 Monat	 ab	
14.00	 Uhr	 im	 Eltern-Kind-Zentrum	
„Krokofant“	in	Holzleithen.

Falls	 ein	 Termin	 auf	 einen	 Feiertag	
fällt,	entfällt	der	jeweilige	Termin.

Eltern/Mutterbe- 
ratungstermine 2021
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Seniorenbund / Info 

Wie	alle	Atzbacher	Vereine	 schränkte	
auch	uns	die	Corona-Pandemie	in	den	
gewohnten	 Aktivitäten	 stark	 ein.	 Es	
ist	nicht	das	Finanzielle,	das	unserem	
Verein	fehlt,	sondern	die	soziale	Nähe	
untereinander.	
Aus	 Erfahrung	 wissen	 wir,	 dass	 spe-
ziell	 für	die	Betagteren	unsere	Veran-
staltungen	wichtige	Eckpunkte	im	Jah-
resablauf	 sind.	Umso	 größer	 ist	 dann	
die	Enttäuschung,	wenn	 es	wieder	 zu	
Absagen	 kommt.	Andererseits	 ist	 uns	
bewusst,	dass	wir	Seniorinnen	und	Se-
nioren	 zur	Risikogruppe	 gehören	 und	
daher	 die	 verordneten	 Corona-Maß-
nahmen	ertragen	müssen.

Mit	Hilfe	moderner	digitaler	Möglich-
keiten	wie	Whatsapp,	SMS,	Email,	…	
wird	in	den	„Lockdown“-Phasen	auch	
in	Seniorenkreisen	vermehrt	unterein-
ander	loser	Kontakt	gehalten.

Sämtliche	 2020	 entfallene	 Ausflugs-	
und	Wanderziele	wollen	wir	2021	rea-
lisieren.	2021	begeht	der	Seniorenbund	
Atzbach	 sein	60jährige	Bestehen,	 das	
wir,	so	Gott	will,	im	Juli	entsprechend	
feiern	dürfen.

Aktuelle	Infos	gibt	es	im	Schaukasten	
auf	 dem	 Kirchenplatz	 und	 bei	 allen	
SB-Funktionären.

Seniorenbund Atzbach – reduziertes Programm 2020

Die	 letzte	 SB-Aktivität	 2020	war	 die	
Wanderung	 am	 22.	 Oktober	 im	 Rau-
me	 Kaufing,	 begleitet	 von	 Resi	 Hof-
manninger	und	Barbara	Lizelfelner.	27	
Wanderfreudige	 beteiligten	 sich	 und	
genossen	 das	 schöne	 Gemeinschafts-
erlebnis.	 Ausgehend	 vom	 Gasthof	
Rensch	ging	es	entlang	der	Kaufinger	
Schottergrube	 und	 weiter	 bergwärts	
über	Mitterbergholz	zur	Schlosskapelle	
Mitterberg.	Dort	erklärte	uns	Frau	Ro-
switha	Kramer	Entstehungsgeschichte,	
Restaurierung	 und	 die	 Nutzung	 des	
schmucken	 frühbarocken	 Bauwerks.	
Am	Rückweg	besuchten	wir	den	Reit-
betrieb	 Lizelfelner	 und	 kehrten	 dann	
unter	Einhaltung	 der	 geltenden	Coro-
na-Distanzen	im	Gasthof	Rensch	ein.

(Text und Fotos: Haslinger/Holzinger)

Zivildienst bei 
ASSISTA

Infos	zu	Zivildienst,	FSJ	und	Ehrenamt	
bei	Assista	unter:	https://www.assista.
org/jobs-karriere/zivildienst
Manuela	Braun:	
m.braun@assista.org	oder	unter	:
07735/6631224	(Mo-Mi	vormittags)
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SPORT - UNION ATZBACH

Tennis-Senioren –
Meistertitel!
Die	Tennisherren	 der	Union	Atzbach	
erkämpften	im	Bewerb	35+	den	Meis-
tertitel	 in	der	Bezirksklasse	Süd.	Mit	
der	 maximalen	 Punkteanzahl	 steigen	
sie	nächstes	Jahr	in	die	Regionalklasse	
auf.	 Spieler:	 Irresberger	 Maximilian	
(Mannschaftsführer),	Haas	Christoph,
Killy	 Raimund,	 Altmann	 Andreas,	
Holzleitner	Jürgen,	Mayer	Bernhard

Fotos: Sektion Tennis

Step Aerobic
Sofort	 nach	 dem	 1.	 Lockdown	 im	
Frühling	starteten	10	Frauen	am	6.	Mai	
2020	mit	Step	Aerobic	im	Freien.
Wir	trafen	uns	jeden	Mittwoch	entwe-
der	unter	der	Dachschupfe	beim	Bau-
hof	 oder	 am	 Basketballplatz	 hinterm	
Bauhof.

Die	 Gruppe	 hatte	 viel	 Spaß	 bei	 den	
schweißtreibenden	 einfachen	Choreo-
graphien	in	freier	Natur.

Leider	 kam	 ab	 21.	 September	 im	
Turnsaal	die	Einschränkung	auf	6	Per-
sonen	 und	 seit	 3.11.2020	 wurde	 auf	
Grund	des	2.	Lockdowns	der	Turnsaal	
für	schulfremde	Personen	gesperrt.

Im	 neuen	 Jahr	 2021	 ist	 der	 Start	 für		
Mittwoch,	den	13.	Jänner	2021	pünkt-
lich	ab	19	Uhr	geplant.

Tennis-Ortsmeisterschaf-
ten und Saisonabschluss
Die	 diesjährigen	 Ortsmeisterschaften	
wurden	 wie	 schon	 die	 letzten	 Jahre	
an	 einem	 Tag	 durchgeführt.	 Im	 Da-
men-Einzel-Bewerb	 setzte	 sich	 eben-
so	wenig	 überraschend	 Elke	 Lochner	
durch	 wie	 im	 Herren-Einzel	 Georg	
Obermaier.	Die	Doppelwertung	bei	den	
Damen	gewann	Sandra	Eder,	die	Her-
ren-Doppel-Konkurrenz	 entschieden	
Georg	Obermaier	und	Johann	Huemer	
für	 sich.	 Den	 Sieg	 im	Mixed-Doppel	
schnappten	 sich	 schließlich	 Riki	 Ka-
peller	und	Georg	Obermaier.
Beim	 traditionellen	 Mascherlturnier	
zum	 Saisonabschluss	 wurde	 wie	 üb-
lich	 im	 Mixed-Doppel-Modus	 mit	
wechselnden	 PartnerInnen	 gematcht.	
Wer	nach	12	Minuten	in	Führung	liegt,	
gewinnt.	 Freilich	 steht	 der	 Spaß	 im	
Vordergrund,	auch	wenn	man	sich	über	
jedes	gewonnene	Mascherl	freut.

Wirbelsäulenturnen
Nach	 der	 Sommerpause	 starteten	
wir	 bereits	 am	 2.	 September	 mit	 
BEWEGUNG	 IST	 GESUND	 -	 Tur-
nen	für	Jung	und	Alt	und	konnten	bei	
traumhaftem	Herbstwetter	3	Einheiten	
im	Freien	(Schulgarten)	abhalten.
Bis	 zur	Sommerzeitumstellung	waren	
wir	bei	Schönwetter	als	Walkinggrup-
pe	mit	 Turneinheiten	 auf	 der	 Strecke	
unterwegs.
Ansonsten	 im	 Turnsaal	 -	 leider	 mit	
starker	Personenbeschränkung.
Das	war	für	unsere	große	Teilnehmer-
gruppe	 eine	 große	 Herausforderung	
und	schließlich	wurde	der	Turnbetrieb	
völlig	eingestellt.

Das	 WST	 startet	 ebenfalls	 ab	 Mitt-
woch,	 den	 13.	 Jänner	 2021	 pünktlich	
von	17.45	bis	18.45	Uhr	in	voller	Fri-
sche	in	ein	neues	hoffentlich	schöneres	
Turnsaaljahr	2021!
Bleibt	fit	und	gesund,	geht	viel	an	die	
frische	Luft!!!	

Wie	schon	erwähnt	gibt	es	heutzutage	
Dank	Youtube-Videos,	viele	Möglich-
keiten	zum	„Fit	mach	mit“	im	eigenen	
Wohnzimmer.

Auf	 ein	Wiedersehen	 im	 Jänner	2021	
im	Turnsaal	freut	sich	eure	Vorturnerin	
Roswitha	Eder.
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TURNSAALPLAN Winter 2021

 Montag
 ganzjährig 19.00 – 22.00 Uhr TISCHTENNIS Spielertraining DI(FH)Günter Gründlinger

 Dienstag
 ab 12.01.2021 15.00 – 16.00 Uhr SENIORENTURNEN mit Monika Wagner
 ab 12.01.2021 17.00 – 18.30 Uhr YOGA mit Shaki (Anmeldung erforderlich 0664/9398888)
 ganzjährig 19.30 – 20.30 Uhr TRAININGTIME mit Wolfgang Kapeller und Christoph Riedler

 Mittwoch
 ab 13.01.2021 17.45 – 18.45 Uhr BEWEGUNG IST GESUND - Turnen für Jung und Alt 
       mit Roswitha Eder und Barbara Nowak
 ab 13.01.2021 19.00 – 20.00 Uhr STEP-AEROBIC mit Roswitha Eder
 

 Donnerstag
 ab 14.01.2021 17.00 – 18.30 Uhr YOGA mit Shaki (Anmeldung erforderlich 0664/9398888)
 ganzjährig 19.00 – 21.00 Uhr TRAININGTIME mit Wolfgang Kapeller und Christoph Riedler

 Freitag  
 ab 08.01.2021 13.30 – 17.30 Uhr TENNIS für KINDER mit Georg Obermaier, BA BA LLB. oec.
 Sept.-April 18.00 – 22.00 Uhr TISCHTENNIS Meisterschaftsbetrieb mit DI(FH)Günter Gründlinger

 Samstag
 ganzjährig ab 15.00 Uhr  VOLLEYBALLTRAINING ab 14 Jahre mit Johann Kastner 

 Sonntag: 
 ganzjährig ab 10.00 Uhr  TRAININGTIME mit Wolfgang Kapeller und Christoph Riedler
 ganzjährig ab 17.00 Uhr  VOLLEYBALLTRAINING ab 14 Jahre mit Johann Kastner

Aufgrund der wechselnden Corona-Situation bitte die aktuellen Richtlinien  
zur Turnsaalnutzung auf der Homepage nachlesen.

Kinderturnen
Voller	 Elan	 startete	 im	 Jänner	 2020	
das	Vorturnerinnenteam	mit	Christina	
Brandmayr	 sowie	 Claudia	 und	Maria	
Oppolzer	 und	 rund	 30	Kindern	 jeden	
Donnerstag	 um	 16.00	 Uhr	 mit	 dem	
Bewegungslied:	 „Kinder,	 kommt	 und	
turnt	mit	mir,	…“
Leider	musste,	wie	vieles	andere,	auch	
das	 Eltern-Kind-Turnen	 ausgesetzt	
werden.	Durch	 das	 schöne	Wetter	 im	
Frühjahr	konnte	man	mit	den	Kindern	
oft	 hinaus	 gehen	 und	 viele	 sind	 Spa-

zieren	gegangen	oder	Rad	gefahren	–	
so	 blieb	 die	 Bewegung	 nicht	 auf	 der	
Strecke.
Mit	 einem	 neuen	Vorturnerinnenteam	
wäre	es	für	Oktober	geplant	gewesen,	
wieder	 mit	 dem	 Eltern-Kind-Turnen	
zu	starten.	Leider	war	dies	jedoch	nicht	
möglich.	Ob	und	wie	es	im	Jänner	mit	
dem	 Eltern-Kind-Turnen	 weitergeht,	
ist	noch	offen.
Informationen	 dazu	findet	 ihr	 auf	 der	
Gemeindehomepage.
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Rat und Orientierung 
bei sozialen Fragen

Information über alle regionalen 
und überregionalen Hilfsangebote: 
Anlaufstelle	 für	 die	 Bevölkerung,	
Information	über	die	Vielzahl	der	so-
zialen	Angebote	 für	 alle	Menschen,	
Zusammenarbeit	und	Vernetzung	mit	
den	Sozialeinrichtungen;

Hilfestellung bei Behördenangele-
genheiten:
Bedarfsorientierte	 Mindestsiche-
rung,	Befreiungsanträge,	Pflegegeld-
anträge,	 Anträge	 auf	 Altenheimun-
terbringung,	Behindertenpass	……

Unterstützung pflegender 
Angehörige:
Vermittlung	mobiler	Dienste	im	Pfle-
ge-	 und	 Sozialbereich:	 Hauskran-
kenpflege,	 Altenbetreuung,	 Essen	
auf	Rädern,	 .....,	Hausbesuche	wenn	
notwendig;

Abklärung in sozialen Notlagen:
Rat	und	Hilfe	in	schwierigen	Lebens-
situationen	 und	 sozialen	 Notlagen	
–	Hilfe	 bei	 drohender	Wohnungslo-
sigkeit;	

Ich wünsche ein frohes be-
sinnliches Weihnachtfest 
und ein gutes neues Jahr!

Montag	bis	Donnerstag	
8.00	bis	12.00	Uhr	und	nach	

telefonischer	Terminvereinbarung
Krankenhausstraße	14/7,	
4690	Schwanenstadt

E-mail:
sbs.schwanenstadt@sozialberatung-vb.at

Tel.:	07673/75257
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Ansprechpartnerin
Marianne	Maresch

Frauen und Power - Aktivitäten 
von Frauen für Frauen
Längst	 sind	 Aktivitäten	 in	 den	 Ber-
gen	keine	Männerdomäne	mehr.	Dies	
zeigt	sich	laut	Michael	Larcher,	Leiter	
der	 Bergsport-Abteilung	 beim	 Öster-
reichischen	Alpenverein,	 auch	 an	den	
aktuellen	Mitgliederzahlen:	 52	%	 der	
Mitglieder	 sind	 männlich,	 der	 Anteil	
der	 Frauen	 bei	 den	 aktiven	 Mitglie-
dern	steigt	seit	zwanzig	Jahren	jedoch	
kontinuierlich.	 Frauen	 bleiben	 aber	
oft	gerne	unter	sich,	dies	hat	verschie-
dene	Gründe.	 Frauen	 nehmen	 sich	 in	
gemischten	Gruppen	meist	zurück.	Sie	
fallen,	 den	 beiden	 deutschen	 Kultur-
wissenschaftlerinnen	Pyka	und	Roller	
zufolge,	 in	 alte	 Rollenbilder	 zurück	
und	 überlassen	 am	 Berg	 mit	 großer	
Selbstverständlichkeit	 den	 Männern	
die	 Führungsrolle.	 Zudem	 würden	
Frauen	 sportliche	 Aktivitäten	 meist	
anders	erleben:	Männer	wandern	leis-
tungs-	 und	 zielorientiert,	 Frauen	 hin-
gegen	 sind	 erlebnisorientierter	 –	 der	
Leistungsgedanke	 steht	 nicht	 so	 sehr	
im	Vordergrund.	
Mit	ein	Grund,	warum	der	Alpenverein	
Schwanenstadt	 mit	 dem	 Sommerpro-
gramm	2020	erstmalig	ein	Programm	
speziell	für	Frauen	initiierte.
Die	 Wanderung	 auf	 den	 Faistenauer	
Schafberg	und	auf	die	Loibersbacher-
höhe	am	4.	Juli	dieses	Jahres	war	ein	
erster	 Versuch,	 ob	 bei	 unseren	 weib-
lichen	 Mitgliedern	 ein	 frauenspezifi-

sches	Angebot	überhaupt	Anklang	fin-
den	würde.	
Die	 Freude	 war	 aber	 riesengroß,	 als	
sich	 elf	 Frauen	 an	 einem	 herrlichen	
Sommertag	 gemeinsam	 auf	 den	Weg	
in	 Richtung	 Gipfel	 machten.	 „Eine	
tolle	 Idee,	mal	nur	was	für	Frauen	zu	
machen!“	war	 eine	 von	 vielen	 positi-
ven	 Rückmeldungen	 auf	 diese	 erste	
„Frauenseilschaft“.	Auch	 das	Winter-
programm	 sieht	 einen	 speziellen	Pro-
grammpunkt	 von	 Frauen	 für	 Frauen	
vor.	Man	sieht:	Frauen	brauchen	beim	
Alpenverein	 Schwanenstadt	 keine	
Scheu	haben.	Es	gibt	ein	entsprechen-
des	Angebot!	  (Julia Niederfriniger)

Alpenverein Schwanenstadt

Zum	Zeitpunkt	des	Redaktionsschlus-
ses	war	leider	nocht	nicht	bekannt,	ob	
es	den	Heizkostenzuschuss	2020/2021	
des	Landes	OÖ.	wieder	gibt.	
Informationen	werden	aber	zeitgerecht	
in	 den	 nächsten	 Gemeinde	 NACH-
RICHTEN	 und	 auf	 der	 Gemeinde-
homepage	www.atzbach.at	 zur	Verfü-
gung	gestellt.

Land OÖ - Heizkostenzuschuss
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Parteieinverkehr am Gemein-
deamt Atzbach:
Tel.:	 07676/8415
Mail:	 gemeinde@atzbach.ooe.gv.at
Montag	-	Freitag:	 08.00	–	12.00	Uhr
zus.Mittwoch:	 14.00	–	18.00	Uhr
(sowie	nach	telefonischer	Vereinbarung)

Sprechtag 
Bügermeister Berthold Reiter:
Mittwoch:	 14.00	–	18.00	Uhr
(sowie	nach	telefonischer	Vereinbarung)

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT 
VÖCKLABRUCK 
Tel.:	 07672/702
Mail:	 bh-vb.post@ooe.gv.at
Parteienverkehr	 am	 Mo/Mi/Do/Fr	 
von	8.00	bis	12.00	Uhr;	
sowie	Dienstag	von	7.30	–	17.00	Uhr	
(Bürgertag	durchgehend)
Impfungen	nur	nach	tel.	Vereinbarung.

BEZIRKSGERICHT 
VÖCKLABRUCK
Tel.:	 05/7601	21	48121
Terminvereinb.:	 05/7601	21	48120
Amtstag	jeden	Dienstag	von	8-12	Uhr	

FINANZAMT VÖCKLABRUCK
Tel.:	 050/233	233
Mo/Di/Mi/Fr	07:30	bis	12:00	Uhr;	
Do	07:30	bis	15:30	Uhr

FAMILIENBERATUNG & KIN-
DERSCHUTZZENTRUM IMPULS 
Tel.:	 07672-27775	
web:	 www.sozialzentrum.org/impuls
Termine	 nach	 telefonischer	Vereinba-
rung
 
ÖSTERREICHICHE GESUND-
HEITSKASSE (OÖ)
Tel.:	 050/766-14
web:	 www.gesundheitskasse.at	
Zweigstelle	Schwanenstadt	
Tel.:	 050/766-14363970
DO	von	7.30	bis	12.00	Uhr	im	Stadtamt	
Schwanenstadt	

KAMMER für ARBEITER und 
ANGESTELLTE 
Tel.:	 050/6906	1
web:	 www.ooe.arbeiterkammer.at
telefonische	 Rechtsberatung	 jeden	
Montag-Freitag
Persönliche	Rechtsberatung	nur	gegen	
vorherige	Terminvereinbarung!		

Sprechtage

KREBSHILFE BERATUNGS-
STELLE VÖCKLABRUCK 
Tel.:	 0732/77	77	560	
	 in	der	ÖGK	Vöcklabruck
Terminvereinbarung	 bei	 Frau	 Mag.	
Holub	erforderlich		 0664/5474707	
Beratung	 und	Begleitung	 von	 Patien-
ten	und	Angehörige.	

LANDWIRTSCHAFTSKAMMER 
VÖCKLABRUCK (BBK) 
Tel.:	 05/06902	4700
	 gmunden.voecklabruck@lk-ooe.at
Parteienverkehr	 nur	 gegen	 vorherige	
tel.	Terminvereinbarung!

PENSIONSVERSICHERUNGS-
ANSTALT 
Tel.:	 05/0303
web:	 www.pv.at
Montag-Freitag	7	bis	15	Uhr
in	 Vöcklabruck	 täglich	 außer	 Freitag	
von	8.00	-	14.00	Uhr	bei	der	OGK
Tel.:	 05/7807	36	39	00

Die	 Finanzierung	 mehrtägiger	 Schul-
veranstaltungen	 ist	 für	 Eltern	 oftmals	
mit	 großen	 finanziellen	 Belastungen	
verbunden.	Um	diese	 Familien	 finan-
ziell	zu	unterstützen	und	den	Kindern	
die	 Teilnahme	 an	 Schulveranstaltun-
gen	 zu	 ermöglichen,	 unterstützt	 das	
Land	 Oberösterreich	 mit	 der	 „OÖ	
Schulveranstaltungshilfe“.

Gefördert	 werden	 Eltern,	 wenn	 min-
destens	ein	Kind	im	Laufe	des	Schul-
jahres	 an	 einer	 4-tägigen	 Schulver-
anstaltung	 teilgenommen	 hat	 oder	
mehrere	Kinder	an	mehrtägigen	Schul-
veranstaltungen	 mit	 mindestens	 einer	
Nächtigung	außerhalb	des	Schulstand-
ortes	teilgenommen	haben.

Schulveranstaltungshilfe des Landes OÖ.
Die	Höhe	des	Zuschusses	beträgt	zwi-
schen	 50	 Euro	 für	 2-tägige	 und	 125	
Euro	 für	 5-tägige	 Schulveranstaltun-
gen

Nimmt	ein	Kind	in	einem	Schuljahr	an	
mehreren	 Schulveranstaltungen	 teil,	
wird	empfohlen,	den	Zuschuss	für	den	
längeren	 dieser	Aufenthalte	 zu	 bean-
tragen.

Einreichfrist:	Bis	spätestens	3	Monate	
nach	Ende	 des	 laufenden	 Schuljahres	
(31.	Okt.)

Nähere	Details	sind	auf	der	Homepage	
www.land-oberoesterreich.gv.at	 er-
sichtlich.

Die	 OÖ	 Familienkarte	 bringt	 wieder	
jede	Menge	Vorteile	für	die	oberöster-
reichischen	Familien!	

•	 100	%	Fahrspaß	bei	50	%	Ermäßi-
gung	 für	 Familien	 im	 Rotax	 Max	
Dome

•	 Salzkammerguts	schönste	Krippen
•	 Aufregende	Ferien	im	Welios	Wels
•	 Halber	 Eintritt	 für	 Familien	 in	 den	
Weihnachtsferien	im	Lentos	Kunst-
museum



hat den 

GLASFASERAUSBAU 
in Atzbach 

bereits gestartet!

office@expert-schneeberger.at
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Dieses Projekt wird von der Gemeinde Atzbach unterstützt!

VORTEILE EINES 
GLASFASER-INTERNET ANSCHLUSSES:
• Höchstmögliche Down- und Upload Geschwindigkeiten
• Strahlungsfreie Technologie
• Witterungsunabhängig
• Konstante Leistung
• Wertsteigerung des Grundstückes bzw. der Immobilie

Ausbaugebiet: Gemeinde Atzbach (Flächendeckend jeder Haushalt)
  

Erste Inbetriebnahmen 1.Quartal 2021 
(zb. Hippelsberg, Freundling, Sonnenweg, Weigensam, Gneisting)

SCHNEEBERGER

Bezahlte	Anzeige!


